
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 09.10.2024 

Aktuell werden etwa 38.000 Hektar Stiftungsland in 308 Stif tungsgebieten unterteilt. Für jedes 

Stiftungsgebiet werden seit 2012 naturschutzfachliche Ziele formuli ert. Die Stiftung Naturschutz S.-H. 

hat Planungsbüros beauftragt alle naturschutzfachlich relevanten Dat en und Gutachten eines Gebietes 

zusammenzutragen (z.B. aus den Biotoptypenkartierungen oder den FF H-Managementplänen des 

Landes SH). 

Gemeinsam mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) und den zuständi gen Unteren Naturschutzbehörden 

wird darauf aufbauend ein Leitbild für jedes Stiftungsgebiet erstellt.  Anschließend folgen klar definierte 

Ziele und damit verbundene Maßnahmenvorschläge für vor Ort ökologisch a bgrenzbare Einheiten 

(lokale Differenzierungen). Auch die innerhalb eines Stiftungsgebietes möglichen 

Ökosystemdienstleistungen werden abgebildet sowie Projektideen für  die Zukunft formuliert. Somit 

entsteht für jedes Stiftungsgebiet eine Handlungsanleitung �W ein sogenannter Stiftungsland-

Entwicklungsplan (SLEP). 

Zu beachten: 

Um die Arbeit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch transparen ter zu gestalten, werden die 

SLEPs veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass die Pläne nicht rechtsv erbindlich sind. Nur der zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dargestellte Stand ist abgebildet. Es findet k eine rückwirkende Überarbeitung 

statt. Teilweise waren Biotoptypenkartierungen zur Zeit der Erstellung noch nicht veröffentlicht und sind 

somit nur ausgegraut dargestellt. 

Beauftragte Büros sind: 
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1 Anlass 

Die Stiftung Naturschutz erstellt für jedes ihrer insgesamt über 250 Stiftungsgebiete so 
genannte Stiftungsland-Entwicklungs-Pläne, kurz SLEP. Der hier vorgelegte SLEP wird von 
Heiko Grell / GGV Freie Biologen im Auftrag der Stiftung Naturschutz SH erstellt.  

Der Planungsraum umfasst die Eigentums- und Verwaltungsflächen der Stiftung Naturschutz 
im Stiftungsgebiet „Heidmoor-Niederung“ mit z.Z. 58 Flurstücken und einer Fläche von etwa 
340,0 Hektar. Die Flächen liegen an der Trave im Grenzbereich der Kreise Segeberg und 
Ostholstein. Die Flächen des Slep-Gebiets liegen großflächig in der Gebietskulisse von 
Natura 2000 mit dem FFH-Gebiet und dem Vogelschutzgebiet „Heidmoorniederung“, die dort 
flächengleich ausgewiesen ist. Einige weitere Teilflächen der Stiftung Naturschutz grenzen 
direkt an das FFH-Gebiet an und stehen in einem direkten funktionalen Austausch zur 
Niederung. Zudem gibt es weitere Teilflächen nahe Glasau und an der Trave bei Gnissau, 
die teilweise als Ökokonto angemeldet sind. Die Flächen des Slep-Gebiets liegen 
überwiegend im Biotopverbundsystem im Übergang zwischen der Holsteinischen Schweiz 
zum Ahrensböker Endmoränengebiet. Der Großteil der Niederungsflächen zählt 
naturräumlich zum Seengebiet der Oberen Trave.  

In der Niederung liegt weiterhin das Naturschutzgebiet Heidmoor, das zur Gebietskulisse 
Natura 2000 zählt, aber nicht im Slep-Gebiet liegt. Es steht im funktionalen Austausch und 
Kontakt zur Niederung und weiteren Moorflächen in der Niederung.  

 
 

2 Grundlagen 

2.1 Eigenflächen der Stiftung und Mandanten 

2.1.1 Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsmaßnahmen, etc. 

Tabelle 1: Verbindlichkeiten aus Ökokonten, Förderung, Ausgleichsflächen, etc. 

Verbindlichkeit  Rechercheergebnis  

Ökokonten Ök 29-1 Heidmoorniederung 1, „Gnissau“. 
Zwei Flurstücke mit etwa 7,8 Hektar 

Ausgleich - 

Zuwendungsbescheide 
Zweckbindung 

- 

Laufende 
Schutzprogramme 

Strukturverbesserung der Trave und Anhebung des Wasserstandes. 
Biotopschutzmaßnahmen durch Anlage zahlreicher Stillgewässer. 
Artenschutzmaßnahmen für Laubfrosch, Kriechenden Sellerie (Apium 
repens) und Froschkraut (Luronium natans) 
Umsetzung des FFH-Managementplans 
 

2.1.2 Einbindung in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 

Tabelle 2: Einbindung in die naturschutz- und planu ngsrechtliche Kulisse 

Kulisse  Recherche ergebnis  

NP - 
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NSG direkt angrenzend: Heidmoor (1991) mit etwa 68,8 Hektar 
geplant: NSG-Erweiterung, etwa 11 Hektar. 

LSG LSG-Vorschlag: Heidmoor-Niederung und Umgebung in beiden 
Kreisen angrenzend an die Trave. 
 

Naturpark Holsteinische Schweiz. 

Naturerlebnisraum NER - 

FFH DE 1929-351 „Heidmoorniederung 
angrenzend: 
DE 1929-391 „Wälder im Ahrensböker Endmoränengebiet“ 

EGV DE 1929-401 „Heidmoor-Niederung 
angrenzend: 
DE 1929-402 „Wahlsdorfer Holz“ 

WRRL Trave 
 

BVS Nr. 307: Niederung der Katzburg nördlich Glasau 
Nr. 134: Heidmoor-Niederung und Umgebung 
Hauptverbundachse Travetal bei Gnissau  
 

Biotope (LLUR) Die Biotope der BK 1928040, 1928070, 1928071, 1928084, 
1928093, 1928094, 1928135, 1929003, 1929004, 1929007 und 
1929011 sind Teil von Stiftungsflächen  
Wichtige Kontaktbiotope der Umgebung: 1928096, 1928097, 
1928098, 1928136, 1928137, 1929006, 1929008, 1929009, 
1929010 und 1129120,  
 

Wiesen- und Rastvogelgebiet Die gesamte Niederung an der Trave zwischen Heuerstubben 
und Glasau ist inklusive der Randflächen bis Blomnath als 
bedeutendes Wiesen- und Rastvogelgebiet bekannt. 

Artenschutzgebiet - 

Wasserschutz/ -schongebiet Wasserschongebiet Ahrensbök, mittlere Schutzpriorität 

Retentionsraum Überschwemmungsgebiet an der Trave 

Geotope - 

Archäologischer Denkmalschutz mehrere archäologische Fundstellen sowie in der Nähe der Furt 
eine prähistorische Feuchtbodensiedlung 

Angrenzende Naturschutzflächen NSG Heidmoor und einige angrenzende Flächen im Besitz von: 
Kreis Segeberg, Gemeinde Seedorf und TNG. 
 

Die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse ist in Karte 1 dargestellt (1:25.000). 
 

2.1.3 Runde Tische, Vereine 

Tabelle 3: Runde Tische, Vereine 

Organisation  Rechercheergebnis  
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3 Status quo 

3.1 Abiotische Ausstattung 

Das Stiftungsgebiet „Heidmoor-Niederung“ liegt nordwestlich von Segeberg an der „Oberen 
Trave“ westlich von Ahrensbök. Es handelt sich um einen Teil der Jungmoräne der 
Holsteinischen Schweiz im Übergang zum Endmoränengebiet bei Ahrensbök. Die breit 
vermoorte Talaue wird von der heute begradigten und vertieften Trave durchflossen. 
Randlich gibt es steile Moränenhänge und Kuppen sowie u.a. den Kattenberg mit etwa 46m 
Höhe. Die Morphologie der Landschaft wurde durch die letzte Eiszeit und die 
nacheiszeitliche Entwicklung geprägt. Die nach dem Abschmelzen entstandenen Stauseen 
sind verlandet und es haben sich in den Niederungen unterschiedliche Moortypen gebildet. 
So gibt es nahe der Trave Überflutungsmoore und Durchströmungsmoore am Talrand sowie 
Quellmoore an Hangkaten. Mit dem Heidmoor ist zudem an der breitesten Stelle des 
Talraums ein Hochmoor aufgewachsen. 

Im Zuge der Besiedlung durch den Menschen wurde die Niederung entwässert und in 
Nutzung genommen. Grünlandnutzung, Torfabbau und Ackerbau auf randlichen Standorten 
mit Mineralboden waren vorherrschend. Die starke Entwässerung und Begradigung der 
Trave wurde in den 1930’er Jahre vorgenommen. Dadurch hat sich die gesamte Hydrologie 
der Niederung verändert. Die Niedermoorböden sind oberflächig stark vererdet und gesackt. 

Durch neuere Maßnahmen des Naturschutzes ist es zu einer leichten Wiedervernässung der 
Niederung und zur Anlage eines Überschwemmungspolders gekommen. Weiterhin wurden 
zahlreiche Kleingewässer angelegt und weitere Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes 
durchgeführt. Die Renaturierung erfolgt großflächig im Rahmen des FFH-Managementplans 
für das Natura 2000-Gebiet. Nach einem Flächenneuordnungsverfahren und umfangreichen 
Flächenankäufen werden viele Niederungsflächen nach Maßgabe des Naturschutzes 
entwickelt. Dazu zählt u.a. eine großflächige Offenhaltung durch Mahd und/oder Beweidung 
und eine Pflege des hochwertigen Grünlands. 

 

Tabelle 4: Naturraumkulissen 

Kulisse  Rechercheergebnisse  

Hauptnaturraum 70 Schleswig-Holsteinisches Hügelland D23 

Naturraum 70208 Holsteinische Schweiz 
70209 Seengebiet der Oberen Trave 
70210 Ahrensböker Endmoränengebiet 

Landschaft (BFN) 70206 Südliches Ostholstein, Ackergeprägte offene Kulturlandschaft 
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3.2 Biodiversität: Lebensräume (Biotoptypen, LRT), wertgebende Arten und 
Populationen 

3.2.1 Biotoptypen und Lebensraumtypen 

Anmerkung: Von den 340 Hektar des Slep-Gebiets „Heidmoor-Niederung“ wurden für 238 
Hektar bzw. 70% Bestandsdaten aus der FFH-Kartierung (2006) übernommen. Dieser 
Flächenkomplex befindet sich kompakt und zusammenhängend im Travetal. Für 102 Hektar 
(30%) des Gebiets wurden eigene Kartierungen durchgeführt. Die Tabellen für Biotoptypen 
und FFH-LRT sind getrennt für die jeweils verwendeten Kartierschlüssel dargestellt. Durch 
die nach der FFH-Kartierung in großem Umfang aufgenommenen Beweidung vieler Flächen 
im Travetal ist der tatsächliche Anteil von genutztem Grünland deutlich höher, als in den 
Tabellen dargestellt. Die Folgekartierung des FFH-Gebiets wird daher einen wesentlich 
geringeren Anteil an Brachflächen aufweisen. 

 

Die Niederungsflächen an der Trave (FFH-Kartierung 2006) werden auf 137,8 Hektar von 
artenarmen Intensivgrünland (GI) dominiert. Prägend sind dort weiterhin die Brachen mit 
ihren Ruderalbeständen auf 69,4 Hektar. Auf 20,4 Hektar wurde genutztes Feuchtgrünland 
(GF) kartiert. Seggenriede (NS) und Röhrichte (NR) sind im Talraum von untergeordneter 
Bedeutung. Gehölzflächen mit Feldgehölzen (HG), Knicks (HW), Brüchen (WB) und 
Gebüschen (WG) nehmen nur kleine Flächen ein. Lediglich ein Nadelgehölz weist eine 
Fläche von 1,2 Hektar auf. 

Gewässer sind im Talraum durch die Trave (FB), viele Gräben (FG) und einzelne Tümpel 
(FT) vorhanden. Insgesamt nehmen diese Gewässer eine Fläche von 3,9 Hektar ein. 

 

Die 30% (102 ha) des 2014 kartierten Projektgebiets „Heidemoor-Niederung“ wird von 
Grünland verschiedener Standorte und Nutzung geprägt. Es dominiert mäßig artenreiches 
Grünland (GY) auf 51,3 Hektar (50,3%), besonders in den Hangbereichen am Talrand zur 
Trave. Artenarmes Grünland (GA) ist auf 29,9 Hektar kartiert worden. Dabei handelt es sich 
meist um die isoliert liegenden Flächen im Slep-Gebiet. Im Weidegrünland an der Trave 
liegen viele, teils neu angelegte Stillgewässer (FK, FS) mit einer Größe von zusammen etwa 
fünf Hektar. Weiterhin gibt es zahlreiche Gräben und einzelne Bäche in den Grünlandflächen 
sowie auch renaturierte Fließgewässerabschnitte.  

Ungenutzte Röhrichte (NR) und Ruderalfluren (RH) nehmen 2,8 Hektar ein und sind lokal 
prägend. Weiterhin gibt es Einzelgehölze (HE), Gebüsche (HB), Feldgehölze (HG) und 
Baumreihen (HR) sowie zahlreiche Knicks (HW) mit teils altem Baumbestand. Durch die 
Knicks werden viele Grünlandflächen begrenzt. Bei Blomnath liegen Waldflächen (WM) mit 
einer Fläche von 3,2 Hektar. 

Mit etwa 5,5 Hektar zählen auf Ackerflächen zum Selp-Gebiet. Häufig handelt es sich um 
Flächen, die für eine naturnahe Entwicklung durch Beweidung oder zur Neuwaldbildung 
vorgesehen sind. 

 



Status quo 

GGV / Heiko Grell 2014 5 

Im Stiftungsgebiet „Heidmoorniederung“ wurden drei FFH-LRT auf zusammen etwa sieben 
Hektar kartiert. Typisch sind die vielen Stillgewässer (3150) mit zusammen 3,8 Hektar. 
Weiterhin wurde ein dystrophes Gewässer (3160) kartiert. Die Wälder des FFH-LRT (9130) 
sind im Stiftungsgebiet mit zusammen 3,2 Hektar nur gering verbreitet. Gleichwohl sind diese 
Wälder charakteristisch für die Landschaft im Randbereich der Niederung.  

Die Trave mit ihrer Unterwasservegetation ist als LRT 3260 kartiert, zählt aber wie das 
Heidmoor LRT 7120) nicht zum Slep-Gebiet.  

 

Tabelle 5: vorliegende Kartierungen: Biotop- und Le bensraumtypen 

Kartierung  Quelle  (Jahr)  Erläuterung  

Biotoptypen Land SH (1992) Luftbildauswertung der Biotoptypen (1988-1992)  

Biotoptypen Leguan (2006) Kartierung der Biotoptypen im FFH-Gebiet DE 1929-351 
„Heidmoor-Niederung“. 

LRT Leguan (2006) Kartierung der Lebensraumtypen im FFH- DE 1929-351 
„Heidmoor-Niederung“. 

Biotoptypen GGV Heiko Grell 
(2014) 

Kartierung der Biotoptypen im SLEP-Gebiet „Heidmoor-
Niederung“ außerhalb vom FFH-Gebiet. 

LRT GGV Heiko Grell 
(2014) 

Kartierung der FFH-Lebensraumtypen im SLEP-Gebiet 
„Heidmoor-Niederung“ außerhalb vom FFH-Gebiet. 

 
Die Ergebnisse der Biotop- und Lebensraumtypenkartierungen sind in Karte 2, „Bestand 
Biotoptypen und LRT“ dargestellt. 
 

Tabelle 6a: Bestand: Biotoptypen (eigene Kartierung ) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  

WM Laubwälder auf reichen Standorten 3,2078 3,1 

HE Einzelgehölze und Gehölzgruppen 0,2142 0,2 

HR Baumreihen 0,1574 0,2 

HW Knicks 1,3689 1,3 

HB Gebüsche 0,0590 0,1 

HG Feldgehölze 0,4958 0,5 

FB Bäche einschließlich Altarme 0,1016 0,1 

FG Gräben 0,9372 0,9 

FU Umgestaltete Fließgewässer 0,1635 0,2 

FK Kleingewässer 0,0749 0,1 

FS Größere Stillgewässer 4,3255 4,2 

NR (Land-) Röhrichte 0,8955 0,9 

GN Seggen- und binsenreiches Nassgrünland 0,0371 0,0 

GF Artenreiches Feuchtgrünland 0,1905 0,2 

GA Artenarmes Wirtschaftsgrünland 29,9589 29,4 

GY Mäßig artenreiches Grünland 51,3204 50,3 

AA Äcker 5,5535 5,4 

RH Ruderale Gras- und Staudenfluren 1,9501 1,9 

SV Verkehrsflächen 0,9300 0,9 
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Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  

 Gesamtfläche 101,9417 100,0 

 
 

Tabelle 7b: Bestand: Biotoptypen (Übernahme anderer  Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code Biotoptypen Fläche (ha) Anteil (%)  

2.1 WB Bruchwald und -gebüsch 0,0118 0,0 

2.6 WG Sonstige Gebüsche 0,1615 0,1 

2.8 WF Sonstige flächenhaft nutzungsgeprägte Wälder 1,2106 0,5 

3.1 HW Knick, Wallhecke 0,0692 0,0 

3.2 HF Feldhecke 0,3467 0,1 

3.3 HG Einzelbaum, Gehölzgruppe 1,7415 0,7 

4.2 FB Bach 0,5725 0,2 

4.4 FG Künstl. Fließgewässer, Gräben 3,2260 1,4 

4.5 FT Tümpel 0,1116 0,0 

6.1 NS Niedermoore, Sümpfe 0,0844 0,0 

6.2 NR Landröhrichte 0,1788 0,1 

8.3 GF Sonst. Feucht- und Nassgrünland 20,4150 8,6 

8.4 GI Artenarmes Intensivgrünland 137,8168 57,9 

9.1 AA Acker 1,8973 0,8 

10.1 RH (Halb-)Ruderale Gras- und Staudenfluren 69,4473 29,2 

12.7 SV Verkehrsflächen, -anlagen 0,7175 0,3 

 Gesamtfläche 238,0085 100,0 

 

Tabelle 8a: Bestand: FFH – Lebensraumtypen (eigene Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  

3150 Natürliche eutrophe Seen 3,8438 3,8 

3160 Dystrophe Seen 0,0469 0,0 

9130 Waldmeister-Buchenwald 3,2078 3,1 

 Gesamtfläche 7,0984 6,9 

 

Tabelle 9b: Bestand: FFH – Lebensraumtypen (Übernah me anderer Daten, FFH-Kartierung) 

Typ-Code FFH - Lebensraumtyp Fläche (ha) Anteil (%)  

    

 Gesamtfläche 0,0000 0,0 

 
 

3.2.2 Wertgebende Arten und Populationen 

Von den Flächen im Stiftungsgebiet „Heidmoorniederung“ sind etliche Vorkommen seltener 
und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten bekannt. Diese Angaben beziehen sich 
überwiegend auf die extensiv genutzte Niederung an der Trave, die randlichen 
Weidelandschaften und das Heidmoor.  
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Typische Pflanzenarten der Niederung sind Feuchtgrünlandarten mit Sumpf-Dotterblume, 
Sumpf-Hornklee und Kuckucks-Lichtnelke. Das Weideland auf mineralischen Hangflächen 
wie bei Blomnath weit einige Arten des mesophilen Grünlands und Gewässerarten in den 
Kleingewässern auf. Hervorzuheben sind die zwei FFH-II Arten Kriechender Sellerie und 
Schwimmendes Froschkraut, die dort durch ein Artenschutzprojekt gezielt angesiedelt 
wurden. Weitere spezifische und seltene Arten der Moore siedeln u.a. im Heidmoor. Zu 
nennen sind Sumpf-Porst, Königsfarn, Moosbeere, Glockenheide, Schnabel-Segge, 
Sonnentau, Schmalblättriges und Scheidiges Wollgras. Durch die Raabe-Rasterkartierung 
sind Vorkommen von blütenreichen Stauden wie z.B. Wiesen-Margerite, Wiesen-
Flockenblume, Acker-Witwenblume und Sumpf-Haarstrang bekannt. 

Vögel des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie sind in der Region mit Wachtelkönig, 
Tüpfelsumpfhuhn, Neuntöter, Eisvogel, Schwarzspecht, Mittelspecht, Uhu, Wespenbussard, 
Rohrweihe, Seeadler, Weißstorch und Kranich vertreten. Während der Neuntöter seinen 
Siedlungsraum in den Weidelandschaften findet, sind Wachtelkönig, Tüpfelsumpfhuhn, 
Kranich und Eisvogel auf die vermoorten Niederungen und an die Trave gebunden. 
Weißstorch sowie die genannten Tag- und Nachtgreife weisen große Aktionsradien auf und 
könnten im gesamten Stiftungsgebiet der Heidmoorniederung auftreten.  

Von Säugetieren ist das Vorkommen des Fischotters an der Trave in den letzten Jahren 
bestätigt worden. Die Trave gilt als durchgängig vom Fischotter besiedelt. Die Haselmaus 
wurde in der Region bei Gnissau nachgewiesen. Weitere Vorkommen sind wahrscheinlich. 
Nur wenige Daten liegen zu Fledermäusen vor, die im Randbereich der Niederung 
vorkommen. Bisher nachgewiesen wurden Abendsegler, Bechstein-Fledermaus, Mücken-
Fledermaus, Zweifarb-Fledermaus und Breitflügelfledermaus. Vorkommen von Wasser-
Fledermaus Rauhaut-Fledermaus, Zwerg-Fledermaus und Braunem Langohr sind möglich. 

Neben häufigen und ungefährdeten Amphibien- und Reptilienarten sind im Stiftungsgebiet 
Laubfrosch, Moorfrosch, Kammolch Knoblauchkröte und Ringelnatter vorhanden. Die 
Kreuzkröte kam früher bei Blomnath in der Kiesgrube vor.  

Aus der Trave sind aktuelle Vorkommen vom Steinbeißer bekannt.  

Die Daten zu Libellen, Heuschrecken, Tagfaltern, Käfern und Mollusken sind stark defizitär 
oder beschränken sich auf häufige Arten. Es gibt aktuelle Beobachtungen spezifischer 
Libellenarten wie z.B. Gemeine Smaragdlibelle, Kleines Granatauge, Kleine Pechlibelle, 
Gefleckte Heidelibelle und Frühe Heidelibelle. Früher wurden im Heidmoor die Falterarten 
Brauner Feuerfalter und Kleiner Würfel Dickkopffalter gefunden. 

Eine Auswahl aktueller und älterer Vorkommen wertgebender Arten sind in Tabelle 11 
zusammengestellt. Ausführliche Artenlisten enthalten die in Tabelle 10 angegebenen 
Quellen. 
 

Tabelle 10: vorliegende Kartierungen / Gutachten: w ertgebende Arten und Populationen 

Kartierung/Gutachten  Quelle  (Jahr)  Erläuterung  

Alle Arten LLUR (2014) Aktuelle Abfrage der Landesdatenbanken 

Raabe-Kartierung LLUR Abfrage von 7 Rasterpunkten 

Biotopkartierung des Landes LLUR Abfrage von Biotopen der Region 
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Gewässer-
Entwicklungskonzept  

BBS 2008 „Am Oberlauf der Trave“, Konzept des 
Gewässerpflegeverbandes für den Bereich der 
Heidmoor-Niederung. 

FFH-Managementplan LLUR 2010 Managementplan für das FFH-Gebiet DE 1929-
351 „Heidmoor-Niederung“ und das EU-
Vogelschutzgebiet DE 1929-401 „Heidmoor-
Niederung“ 

Brutvögel Koop B. 2010 Monitoring der Brutvögel im SPA Heidmoor-
Niederung 

   

Flora / Fauna GGV Heiko Grell 
(2014) 

Vegetationskartierung im Rahmen des Slep  

   

 

Tabelle 11: Auswahl wertgebender Arten 

Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Pflanzen     

Kriechender Sellerie 
(Apium repens) 

FFH II 
RL-SH 1 

2014 Blomnath 

Schwimmendes Froschkraut 
(Luronium natans) 

FFH II 
RL-SH 1 

2013 Blomnath 

Sumpf-Dotterblume  
(Caltha palustris) 

RL-SH V 2014 Niederung an der Trave 

Gemeiner Hornklee  
(Lotus corniculatus) 

RL-SH V 2014 Blomnath 

Sumpf-Hornklee  
(Lotus pedunculatus) 

RL-SH V 2014 Niederung an der Trave 

Sumpf-Haarstrang 
(Peucedanum palustris) 

RL-SH V 2014 Randbereiche am Heidmoor 

Kuckucks-Lichtnelke  
(Silene flos-cuculi) 

RL-SH 3 2015 Niederung an der Trave 

Glockenheide  
(Erica tetralix) 

RL-SH V 2006 Heidmoor 

Schmalblättriges Wollgras 
(Eriophorum angustifolium) 

RL-SH V 2006 Heidmoor 

Scheidiges Wollgras 
(Eriophorum vaginatum) 

RL-SH V 2006 Heidmoor 

Sumpf-Porst  
(Ledum palustre) 

RL-SH 1 2006 Heidmoor 

Gemeine Moosbeere  
(Vaccinium oxycoccos) 

RL-SH 3 1996 Heidmoor 

Wunder-Segge  
(Carex appropinquata) 

RL-SH 2 1985 Biotopkartierung des Landes, 
Heidmoor 

Schnabel-Segge 
(Carex rostrata) 

RL-SH V 1985 Biotopkartierung des Landes, 
Heidmoor 

Königsfarn  
(Osmunda regalis) 

RL-SH 2 1985 Biotopkartierung des Landes, 
Heidmoor 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Wiesen-Flockenblume  
(Centaurea jacea) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Rundblättriger Sonnentau  
(Drosera rotundifolia) 

RL-SH 3 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Acker-Witwenblume  
(Knautia arvensis) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

Wiesen-Margerite  
(Leucanthemum vulgare) 

RL-SH V 1985 Raabe-Rasterkartierung 

    

Säugetiere     

Haselmaus  
(Muscardinus avellanarius) 

FFH IV 2009 Gnissau, Hassendorf 

Fischotter 
(Lutra lutra) 

FFH II 2008 Trave bei Travenhorst 

Großer Abendsegler  
(Nyctalus noctula) 

FFH IV 1997 Blomnath 

Mücken-Fledermaus  
(Pipistrellus pygmaeus) 

FFH IV 1997 Blomnath 

Bechstein-Fledermaus  
(Myotis bechsteinii) 

FFH IV 1995 Steenkrütz 

Fransen-Fledermaus  
(Myotis nattereri) 

FFH IV 1997 Steinhorst 

Breitflügel-Fledermaus  
(Eptesicus serotinus) 

FFH IV 1997 Blomnath, Gnissau 

    

Vögel     

Neuntöter 
(Lanius collurio) 

VSchRL I  
RL-SH 3 

2010 verbreitet, Blomnath, Heidmoor-
Niederung, Randflächen 

Wespenbussard  
(Pernis apivorus) 

VSchRL I 2007 Heidmoor 

Kranich 
(Grus grus) 

VSchRL I  
RL-SH R 

2004 Heidmoor, nördlicher Teil 

Eisvogel  
(Pluvialis apricaria) 

VSchRL I 2005 Trave 

Wachtelkönig 
(Crex crex) 

VSchRL I  
RL-SH 1 

2010 Heidmoorniederung, verbreitet 
SPA Brutvogelmonitoring 

Tüpfelsumpfhuhn 
(Porzana porzana) 

VSchRL I 2005 Heidmoorniederung SPA 
Brutvogelmonitoring 

Rohrweihe  
(Circus aeruginosus) 

VSchRL I 2010 Heidmoorniederung SPA 
Brutvogelmonitoring 

Schwarzspecht  
(Dendrocopus martius) 

VSchRL I 2003 Gehölze an der Niederung 

Mittelspecht  
(Dendrocopus medius) 

VSchRL I 2008 Gehölze an der Niederung 

Uhu  
(Bubo bubo) 

VSchRL I 2000 Glasau 
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

Seeadler 
(Heliaeetus albicilla) 

VSchRL I 2010 Neuglasau 

Weißstorch 
(Ciconia ciconia) 

VSchRL I 2010 Gielrade, Ahrensbök 

Schleiereule  
(Tyto alba) 

RL-SH 3 2011 Glasau, Neuglasau 

Rotmilan  
(Milvus milvus) 

VSchRL I 2000 Neuglasau, Bahrenkrug 

Kiebitz 
(Vanellus vanellus) 

RL-SH 3 2010 Heidmoorniederung, SPA 
Brutvogelmonitoring 

Feldlerche 
(Alauda arvensis) 

RL-SH 3 2010 Heidmoorniederung, SPA 
Brutvogelmonitoring 

Wiesenpieper 
(Anthus pratensis) 

RL-SH 3 2010 Heidmoorniederung, SPA 
Brutvogelmonitoring 

Braunkehlchen 
(Saxicola rubetra) 

RL-SH 3 2010 Heidmoorniederung, SPA 
Brutvogelmonitoring 

Schwarzkehlchen 
(Saxicola rubicola) 

RL-SH 3 2010 Heidmoorniederung, SPA 
Brutvogelmonitoring 

Großer Brachvogel 
(Cotumus cotumus) 

RL-SH 2 2010 Heidmoorniederung, SPA 
Brutvogelmonitoring 

Wachtel 
(Cotumus cotumus) 

RL-SH 2 2010 Heidmoorniederung, SPA 
Brutvogelmonitoring 

Rebhuhn 
(Perdix perdix) 

RL-SH 3 2010 Heidmoorniederung, SPA 
Brutvogelmonitoring 

    

Amphibien     

Moorfrosch  
(Rana arvalis) 

FFH IV 2010 Blomnath, Heidmoor 

Laubfrosch 
(Hyla arborea) 

FFH IV 2014 Blomnath, verbreitet in 
Stiftungsgewässern 

Kreuzkröte 
(Bufo calamita) 

FFH IV 1995 Grube nördl. Blomnath 

Knoblauchkröte 
(Pelobates fuscus) 

FFH IV 2009 Grube bei Blomnath, Seedorf, 
Glasauniederung 

Kammolch 
(Triturus cristatus) 

FFH IV 2009 Grube bei Blomnath, Seedorf, 
Glasauniederung 

    

Reptilien     

Ringelnatter  
(Natrix natrix) 

RL-SH 2 2009 Schwienkuhlen, Weitewelt 

    

Fisc he    

Steinbeißer (1149) 
(Cobitis taenia) 

FFH II 2009 Trave 

    

Weichtiere     

keine relevanten Angaben    
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Arten  Schutzstatus  Jahr des 
letzten Fundes  

Anmerkungen  

    

Libellen     

Gemeine Smaragdlibelle 
(Cordulia aenea) 

- 2007 Blomnath 

Kleines Granatauge  
(Erythromma viridulum) 

- 2007 Blomnath 

Kleine Pechlibelle 
(Ischnura pumilio) 

RL-SH V 2007 Blomnath 

Gefleckte Heidelibelle 
(Sympetrum flaveolum) 

RL-SH V  2007 Blomnath 

Frühe Heidelibelle 
(Sympetrum foscolombei) 

- 2007 Blomnath 

    

Schmetterlinge     

Brauner Feuerfalter 
(Lycaena tityrus) 

RL-SH V 1964 Heidmoor 

Kleiner Würfel Dickkopffalter 
(Pyrgus malvae) 

RL-SH 2 1963 Heidmoor 

    

Heuschrecken     

keine relevanten Angaben    
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4 Leitbild 

Das übergreifende Leitbild für das Stiftungsgebiet „Heidmoor-Niederung“ leitet sich aus den 
Entwicklungszielen und dem Managementplan für das FFH-Gebiet und das gleichnamige 
Vogelschutzgebiet „Heidmoorniederung“ sowie den Entwicklungszielen für die Schwerpunkt-
bereiche des BVS-SH „Heidmoorniederung und Umgebung“ und „Niederung der Katzburg 
nördlich Glasau“ ab. 

Es werden neben dem BVS-SH das Moorschutzprogramm des Landes, die Angaben aus 
dem Landschaftsrahmenplänen I und II sowie der Gewässerentwicklungsplan für die Trave 
im Bereich der Heidmoorniederung und das NSG „Heidmoor“ berücksichtigt. 

Der Entwurf des Leitbildes wurde während der Erstellung des SLEPs formuliert und dann mit 
Stiftung Naturschutz und den zuständigen Naturschutzbehörden (LLUR, UNB) abgestimmt. 

Das Leitbild ist im Präsens formuliert und stellt den gewünschten Zustand der Landschaft für 
einen längeren Zeitraum dar (~ 100 Jahre). 

In Übereinstimmung mit dem Leitbild des Raumes werden für die Flächen der Stiftung 
Naturschutz Entwicklungsziele formuliert, die ein Zeitfenster von etwa 10 Jahren abdecken. 

Die Entwicklungskonzepte berücksichtigen die vorhandenen Landschaftstypen und 
resultieren in konkreten, flächenbezogenen Maßnahmenvorschlägen und Projektideen. 
 

4.1 Naturschutzrechtliche Vorgaben 

Folgende Aussagen aus übergeordneten Planungen wurden bei der Formulierung 
berücksichtigt: 

Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet 1929-351 „He idmoorniederung: 
Erhaltung einer strukturreichen Niederungslandschaft mit renaturierungsfähigen degradierten Hoch- 
und Niedermoorflächen, Offenland- sowie großflächigen Sukzessionsbereichen. 
 

Übergreifende Ziele für das Vogelschutzgebiet 1929- 401 „Heidmoor-Niederung: 
Erhaltung der Heidmoor-Niederung, einem zentral gelegenen Hochmoorrest, umgeben von 

brachliegendem und teilweise extensiv genutztem Feuchtgrünland auf Niedermoor, als 
bedeutendem Lebensraum für Moor- und Wiesenvögel, insbesondere für den Wachtelkönig und 
den Neuntöter. 

 

BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 307: Niederung der Ka tzburg nördlich Glasau 

Bestand: Gut abgrenzbarer, noch mit größeren extensiv genutzten Grünlandbereichen und einem 
charakteristischen Burghügel erhaltener Niederungsbereich der Glasau, der im Nordteil in ein stark 
kuppiges Moränengelände übergeht. 

Entwicklungsziel: Renaturierung des Niedermoorkomplexes und Entwicklung einer halboffenen 
Weidelandschaft unter besonderer Berücksichtigung des vorhandenen Kulturdenkmals. 

vorrangige Maßnahmen: Anhebung des Wasserstandes im Niederungsbereich. 

 

BVS SH Schwerpunktbereich Nr. 134: Heidmoor-Niederu ng und Umgebung 

Bestand: Großflächige Niederung am Rande der Trave mit größeren Moorflächen und ausgedehnten 
extensiv genutzten Grünländereien (vor allem im Bereich des NSG „Heidmoor”). Im höher 
gelegenen Westteil finden sich einige Laubwälder, die von intensiv genutztem Grünland umgeben 
sind. Im Osten verläuft die stark begradigte Trave. Hier wird das zum Ahrensböker 
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Endmoränengebiet deutlich ansteigende Gelände von Grünland, Äckern und einem kleineren 
Nadel-Laub-Mischwald eingenommen, an dessen Südrand ein naturnaher Bach verläuft. 

Nutzung: Grünland, Acker, Forstwirtschaft 

Entwicklungsziel: Erhaltung und Entwicklung eines besonders vielfältigen Abschnittes der 
Traveniederung mit naturnahen Fließgewässern, Hochmoor- und Niedermoorlebensräumen,  
großflächigen Sukzessionsbereichen und extensiv genutzten, feuchten bis nassen Grünländereien 
sowie naturnahen Wäldern in den Randlagen.  

Vorrangige Maßnahmen: Weitere Verringerung der landwirtschaftlichen Nutzungsintensität; naturnahe 
Waldwirtschaft; Aufgabe der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung in Teilbereichen; Regeneration 
der Trave; Wiederherstellung eines weitgehend natürlichen Wasserregimes im Gesamtgebiet. 

Sonstiges: Bestehendes NSG „Heidmoor”; geplante NSG-Erweiterung. 

 

Hauptverbundachse Travetal bei Gnissau (und anderer  Talräume):   

Herstellung einer vielfältigen Verbundachse durch Fließgewässerregeneration und Entwicklung einer 
naturnahen Au im Bereich der Trave und der Garbecker Au sowie Entwicklung möglichst 
großflächiger ungenutzter Anteile in den Waldbereichen;  

Niedermoorregeneration in den Randbereichen der Seen und Entwicklung vielfältiger halboffener 
Weideflächen in den geomorphologisch markanten Moränengebieten. 

 

Ökokonto 29-1 „Heidmoorniederung“ 

Entwicklung von arten- und blütenreichem Grünland feuchter Niederungsstandorte, Sumpfdotter-
blumenwiesen, Binsen- und Seggenrieden unterschiedlicher Standorte (GFc, GNr, GNb, NSb). 

Anlage von Staugräben und flachen Offenlandgewässern (FK) durch Aufnahme von Drainagen und 
den Stau von Parzellengräben. 

Entwicklung von sonstigen naturnahen Feldgehölzen (HGy) durch Sukzession und Gehölzinseln und 
langfristig Entwicklung zu naturnahen Hochwäldern. 

 
 
Weiterhin sind für die Entwicklung im Stiftungsgebi et zu berücksichtigen: 

 
Moorschutzprogramm des Landes Schleswig-Holstein 
 
Übergreifende Ziele für das FFH-Gebiet 1929-391 „Wä lder im Ahrensböker Endmoränengebiet“: 
Erhaltung von fünf durch eine Vielzahl von Waldtümpeln, Waldweihern und von Feuchtwald 
begleiteten Waldbächen, z. T. wirtschaftlich ungenutzten Waldmeister-Buchenwäldern mit standort- 
oder reliefbedingten Übergängen zu Eichen-Hainbuchenwaldbereichen, Erlen-Eschen-Sumpfwäldern 
und Erlenbrüchen auf durchweg historischen Waldstandorten im Bereich der leicht bewegten 
Grundmoränen des Ostholsteinischen Hügellandes, insbesondere auch als Lebensraum der 
genannten Arten, von Laub- und Moorfrosch und einer vielfältigen Vogelfauna. 
 
Übergreifende Ziele für das Vogelschutzgebiet  1929 -402 „Wahlsdorfer Holz“: 
Erhaltung eines für Grundmoränengebiete des Ostholsteinischen Hügellandes charakteristischen 
Waldmeister - Buchenwaldes u. a. als landesweit bedeutendes Brutgebiet für Zwergschnäpper und 
Mittelspecht. 
 

 
Landschaftsrahmenplan I, Kreise Herzogtum Lauenburg , Pinneberg, Segeberg und Stormarn: 
 
Gebiete mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung (4.3) 
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•  In diesen Gebieten sollen die Voraussetzungen für die Erholungsnutzung, insbesondere die 
Landschaftsvielfalt sowie das landschaftstypische Erscheinungsbild erhalten bleiben. 

•  In diesen Gebieten (Naturpark) sind naturbezogene Erholungsmöglichkeiten qualitativ zu 
verbessern, zu vernetzen und sich ändernden Erholungsbedürfnissen anzupassen. 

•  In diesen Gebieten (Naturpark) soll unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen 
Tragfähigkeit der Ausbau der Erholungs-Infrastruktur vorgenommen werden. 

 
Gebiete mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft: (Heidmoor-Niederung) 
Die Gebiete sollen gesichert werden 
•  zur Erhaltung der ökologisch bedeutsamen natürlichen Lebensräume 
•  als Pufferflächen zur Sicherung der geschützten Flächen 
•  zur Herstellung flächenhafter Verbunde verschiedener Biotope 
•  zur Wiederherstellung bzw. Neuentwicklung ehemaliger Überflutungslebensräume 
•  für den Arten- und Biotopschutz 
 
Landschaftsrahmenplan II, Kreis Ostholstein und Han sestadt Lübeck: 
 
Grundwasser: 
Ein bedeutsames und auch großräumig zusammenhängendes Wasserleitersystem sind die 
„Braunkohlensande”. Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist der Raum südlich der Linie Eutin – Neustadt bis 
nach Lübeck. In einem schmaleren Streifen setzt sich das Verbreitungsgebiet der Braunkohlensande 
dann noch weiter nach Norden über Eutin hinaus fort. Es verläuft westlich am Bungsberg vorbei bis 
auf die Halbinsel Wagrien. Aus den Braunkohlensanden und, soweit vorhanden, den hydraulisch 
angeschlossenen eiszeitlichen Sanden, erfolgen im Rahmen der öffentlichen Wasserversorgung rund 
75 Prozent der Grundwasserentnahmen.  
 
Moore: 
Die Arten der Moore spielen in der Flora Ostholsteins eine untergeordnete Rolle. Die meisten 
Niedermoorstandorte sind weitgehend entwässert und in Grünland auf Niedermoor überführt. Die 
wenigen Hochmoore sind soweit degeneriert, dass sie von Birkenmoorwäldern, zum Teil auch von 
Schwarzerlenbruchwäldern, bestanden werden. 
 
Amphibien: 
Hauptgrund für die Abnahme ist der Mangel an geeigneten Laichplätzen wie flach überstaute 
Wiesensenken. Bedeutsam sind die Laubfrosch-Vorkommen um Ahrensbök sowie aus dem Bereich 
der Hansestadt Lübeck (Brodtener Winkel, Ringstettenhof, Wüstenei).  
 
Vögel: 
Hinsichtlich terrestrischer Vogelarten sind insbesondere Wiesenvögel wie Kiebitz, Goldregenpfeifer 
und Star zu nennen. Sie sammeln sich in großen Schwärmen in Grünlandniederungen wie zum 
Beispiel folgender Bereiche: Oldenburger Graben, Thranbruch, Traveniederung  bei Gnissau, 
Klostersee, Süssauer See, Aalbeekniederung, Nördliche Seeniederung / Grüner Brink. In 
niederschlagsreichen Jahren bilden sich zum Teil Wasserflächen durch Überschwemmungen, auf 
denen sich dann zahlreiche Wasservögel einfinden. 
 
Landschaftliche Leitbilder für das „Südliche Ostholsteinisches Hügelland“, Auswahl:  
•  durch Knicksysteme und andere Kleinstrukturelemente geprägte Agrarlandschaften, 
•  Nieder- und Hochmoore in Niederungen mit sie umgebenden flächenhaften Sukzessionsbereichen 

und extensiv genutzten Feuchtgrünländereien. 
 
Gebiete, die die Voraussetzungen für eine Unterschu tzstellung als LSG erfüllen: 
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Travetal  
– Gekennzeichnet durch ein ausgedehntes Grünlandtal mit verschiedenen hochwertigen 

Biotopkomplexen auch auf dem Gebiet des Kreises Segeberg, 
–  ein weitgehend ungestörtes Landschaftsbild. 
 
Gebiete mit besonderer Eignung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems (BVS) 
In diesen Gebieten sind Flächenankäufe für Naturschutzzwecke und sonstige Maßnahmen des 

Naturschutzes besonders zu fördern, um die Flächen langfristig zu sichern und als naturbetonte 
Lebensräume zu entwickeln. Sie eignen sich damit auch in besonderem Maße für die Einrichtung 
eines Ökokontos. 

 
Flächenankauf: 
Auf vielen Flächen ist die Wiederherstellung natürlicher oder halbnatürlicher Verhältnisse mit den 

dazugehörigen dynamischen Prozessen (beispielsweise Überschwemmungen) Ziel von 
Naturschutzmaßnahmen. Um die dann möglicherweise vollständigen Ertragseinbußen 
auszugleichen, ist auch eine Förderung im Rahmen des Vertrags – Naturschutzes in der Regel 
nicht ausreichend. Daher ist der Erwerb der Flächen Voraussetzung für die Realisierung der 
Naturschutzziele. Dieses ist satzungsgemäße Aufgabe der Stiftung Naturschutz. 

 
Naturschutzmaßnahmen in Flurneuordnungsverfahren: 
Flurneuordnungsverfahren nach § 86 und § 103 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) bieten Möglichkeiten 

zur Entwicklung von zusammenhängenden Flächenkomplexen, Biotopverbundsystemen, 
Gewässerrandstreifensystemen oder Einzelbiotopen. Die Mitwirkung der Gemeinden und 
Grundeigentümer führen zu Bürgerbeteiligung und beinhalten kooperative Ergebnisse. 

Naturschutzmaßnahmen in Flurneuordnungsverfahren haben das Ziel, größere Gebiete für 
Naturschutzzwecke dauerhaft zu sichern. Geeignete Räume dafür liegen im Schutzgebiets- und 
Biotopverbundsystem der regionalen Planungsebene. 

 
Artenhilfsprogramme: 
Orchideen/Bunte Wiesen: Feuchtwiesen und Trockenrasen beherbergen in der Regel eine Vielzahl 

von stark gefährdeten Pflanzen, unter anderem Orchideenarten. Zum Schutze dieser Bereiche ist 
es notwendig, diese weiterhin extensiv zu bewirtschaften sowie deren Standortbedingungen nicht 
zu verändern (insbesondere den Wasserhaushalt). Gefördert werden landesweit Projekte (zum 
Beispiel Mahd von Orchideenwiesen). 

Kranich/Schwarzstorch: Die Sicherung der Brutplätze (Erlenbruchwälder, Waldhochmoore 
beziehungsweise feuchte, ältere Waldbestände) hinsichtlich ihrer Wasserstände ist für die 
Erhaltung dieser Vogelarten vorrangig. Die Brut- und Nahrungsbiotope sind zu sichern, zu pflegen 
und neue Biotope zum Beispiel durch Vernässung und Gewässerrenaturierung anzulegen. 

Weißstorch/Wiesen- und Moorvögel: Zum Schutze dieser Vogelarten ist es notwendig, ausgedehnte, 
feuchte und extensiv bewirtschaftete Grünländereien zu erhalten oder zu entwickeln.  

Amphibien: Um die Lebensräume zu verbessern, sollen: – Grünlandbereiche extensiviert, – Knicks 
und Knickfußvegetation geschützt (Abzäunen), – Flachgewässer angelegt und – auf Düngemittel 
und chemische Pflanzenbehandlungsmittel im Bereich naturnaher Landschaftsbestandteile 
(Kleingewässer, Knicks, Raine) verzichtet werden. 

 
Böden, Niedermoore: Niedermoore bieten nur in naturnahem Zustand Lebensräume für typische, 

besonders ausgeprägte Lebensgemeinschaften unter Moorvegetation oder Nasswiesen. 
Unbeeinflusste und intakte Niedermoore stellen in der Jungmoränenlandschaft eine schutzwürdige 
Bodenform dar.  

Niedermoore werden zum Teil intensiv genutzt, das heißt entwässert und gedüngt. Höhere Luftzufuhr 
und ein höheres Nährstoffangebot können zu einem verstärkten Abbau von organischer Substanz 
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führen. Verstärkt wird dies durch Sackungsvorgänge infolge Gefügezerfall und starker 
mechanischer Belastung. So sind die Moore großflächig degeneriert. Daher ist der Schutz 
verbliebener weitgehend intakter Niedermoore durch reduzierte Bewirtschaftung und 
gegebenenfalls Wiedervernässung zu empfehlen. 

Moore kommen vielfach im Zusammenhang mit anderen naturnahen Biotoptypen vor. Dabei handelt 
es sich einerseits um Gewässer, an deren Rändern sie entstehen, vielfach aber auch Wälder mit 
lokalen Versumpfungen, die meist mit Bruchwald bestanden sind. Das häufige gemeinsame 
Vorkommen von Moor – Biotoptypen mit Grünland oder Grünlandbrache ist nur zum Teil mit 
natürlichen Übergängen zu trockeneren Wiesenstandorten zu erklären. Vielfach grenzen Moor - 
Biotoptypen an entwässerte Grünlandflächen, die ursprünglich auch Moorstandorte waren. 

 
Fließgewässer: 
Ziel des Fließgewässerschutzes ist die Regeneration des Fließgewässers von der Quelle bis zur 

Mündung einschließlich der angrenzenden Auenbereiche. 
 
Hochwassergefährdete Gebiete 
In den hochwassergefährdeten Gebieten, insbesondere unmittelbar außendeichs von Flussdeichen 

und im Überschwemmungsbereich nicht bedeichter Flächen, sollten 
–  Einengungen der Gebiete vermieden werden, 
–  wassergefährdete Stoffe hochwassersicher gelagert oder die Lagerung dieser Stoffe besser 

vermieden werden und 
–  Flächen, die aufgrund der Höhenlage zu bestimmten Zeiten unter Wasser gehen 

(überschwemmungsgefährdete Bereiche), nicht aufgeschüttet und von Bebauung freigehalten 
werden. 

 
Trave:  
Oberhalb des Wardersees bildet die Trave die Kreisgrenze. In diesem Bereich wurde die Trave an vier 

Probestellen untersucht. Die Gewässerbeschaffenheit ist dort stark gestört. Die Gewässer-
besiedlung mit Wirbellosen ist überwiegend extrem gestört. Nur der Wahlsdorfer Bach weist eine 
naturnahe Gewässerbeschaffenheit und eine deutlich beeinträchtigte Besiedlung auf.  

 

WRRL, Maßnahmengebiet  Obere Trave 

 

 

Zusammenfassung der naturschutzrechtlichen Vorgaben : 
Die genannten fachlichen und naturschutzrechtlichen Vorgaben stellen die Erhaltung und die 
Entwicklung hochwertiger offener bis halboffener Niederungslandschaften mit eingestreuten 
Mooren und Gehölzen im Bereich der „Oberen Trave“ in den Vordergrund. Die Reste der 
Hochmoore sollen erhalten und möglichst großflächig vernässt werden, um sich selbständig 
und moortypisch zu entwickeln. Dabei können sich offene Moorhabitate mit Torfstichen und 
Moorheiden oder Moor- und Bruchgehölze ausbilden. Die ausgedehnten Niederungsflächen 
an der Trave sollen vernässt und durch eine Pflegebeweidung größtenteils offen gehalten 
werden. Dabei ist die Beweidung möglichst von den mineralischen Hängen in die Niederung 
hinein durchzuführen.  
Für wandernde Tiere und Arten der Komplexlebensräume sollen die Funktionsbeziehungen 
zwischen dem Offenland, der Niederung, den Sümpfen und Mooren sowie den Wäldern und 
Feldgehölzen verbessert werden.  
Die Binnenentwässerung der Teilflächen des Stiftungsgebiets ist einzuschränken und nach 
Möglichkeit auf benachbarte Flächen auszudehnen. Überflutungen und Laufveränderungen 
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der Trave sind zuzulassen. Nach dem Gewässerentwicklungsplan sollen der Wasserstand 
der Trave angehoben werden und Strukturverbesserungen erfolgen.  
 

 

4.2 Leitbild für den SLEP „Heidmoorniederung“ 

Das Stiftungsgebiet für den Slep „Heidmoorniederung“ umfasst große Teile der 
gleichnamigen FFH- und Vogelschutzgebiete an der Trave, erstreckt sich jedoch weiter in die 
Randbereiche der Niederung und umfasst auch Teilflächen angrenzender Niederungen. 

Die Entwicklung verläuft im Kernbereich der Niederung nach den Vorgaben des FFH-
Managementplans, der auch die Belange des Vogelschutzes berücksichtigt.  

Der Wasserspiegel der Trave wurde nach dem Entwicklungskonzept des Gewässer-
pflegeverbandes durch den Einbau von Fließhindernissen und eine reduzierte Unterhaltung 
angehoben. Es fanden Maßnahmen zur Strukturverbesserung des Gewässers durch Totholz 
und Gehölzanpflanzungen statt. Weiterhin wurde die Unterhaltung von Gräben in der 
Niederung reduziert oder eingestellt, sodass sich ein insgesamt höherer Gebietswasserstand 
eingestellt hat. Teilweise treten großflächige und temporäre Überflutungen auf.  

Der großflächig vernässte Niederungsbereich an der Trave zeichnet sich durch ein Mosaik 
offener und halboffener Feuchtgrünland- und Sumpfgebiete aus. Teils gibt es Binsen- und 
seggenreiche Nasswiesen und Sumpfdotterblumen-Wiesen sowie mesophiles, blütenreiches 
Feuchtgrünland. Die Zielarten Großer Brachvogel, Kiebitz, Wachtelkönig, Bekassine und 
Braunkehlchen finden jeweils geeignete Lebensräume und kommen beständig vor. Auf den 
mineralischen Randflächen haben sich offene bis halboffene Grünlandbestände in hoher 
Lebensraumqualität für den Neuntöter entwickelt. Vereinzelt treten Großvögel wie 
Weißstorch und Kranich sowie Tag- und Nachtgreife mit großen Raumansprüchen auf. 

Neben den typischen Pflanzenarten der Niederungsflächen haben sich charakteristische 
Insektenarten (Libellen, Heuschrecken, Tagfalter) sowie Amphibien, Reptilien und Vögel 
angesiedelt. Es kommen die FFH-Arten Laubfrosch, Kammolch, Knoblauchkröte und 
Moorfrosch dauerhaft in großen Beständen vor. Sie haben von der Anlage von 
Kleingewässern auf den mineralischen Randflächen der Niederung profitiert. 

 

Das Gebiet ist weiterhin für die Naherholung erschlossen, erlebbar und kann auf mehreren 
Wegen durchwandert werden. Auf die vorkommenden Pflanzen- und Tierarten sowie weitere 
Gebietscharakteristika, die Pflege und die Entstehung werden die Besucher u.a. durch 
Schautafeln hingewiesen. 

Das NSG Heidmoor wurde erweitert und vernässt. Es haben sich naturnahe Moorbestände 
mit lichten Gehölzen, Wollgras- und Torfmoosbestände ausgebreitet, die von 
charakteristischen Tier- und Pflanzenarten besiedelt werden.  

Die Niederungsflächen bei Glasau, Bahrenkrug und Gnissau werden weiterhin durch eine 
extensive Nutzung offen gehalten und als naturnahes Feuchtgrünland entwickelt. Durch 
lokale Vernässung haben sich vielfach arten- und strukturreiche Grünlandbestände 
entwickelt. Die Flächen dienen als Trittsteinhabitate im Biotopverbund mit dem Kernbereich 
der Heidmoorniederung. Häufig treten daher die oben genannten Ziel- und Leitarten auf. 
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5 Zielkonzept 

Die Erstellung des Zielkonzepts erfolgt auf der Grundlage der in Kapitel 2.1 aufgeführten 
Einbindungen in die naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse sowie dem Status quo der 
Biodiversität (Kapitel 3), der Leitbilddiskussion mit Vertretern der Stiftung Naturschutz und 
dem LLUR, den Empfehlungen der vorliegenden Gutachten (Tabelle 5 und Tabelle 10) sowie 
aufgrund der Erkenntnisse einer fachgutachterlichen Begehung des Gebiets. Neben der 
Biodiversität rücken auch die möglichen Ökosystemdienstleistungen des Stiftungslands in 
den Fokus des Konzepts. 
Die Entwicklung der Ziele und die Ableitung der Maßnahmenvorschläge erfolgt nach rein 
naturschutzfachlichen Gesichtspunkten. Die Umsetzbarkeit der Maßnahmen wird von der 
Stiftung festgestellt. Ggf. daraus resultierende Änderungen der Ziele oder Maßnahmen 
müssen nachträglich eingepflegt werden. 

5.1 Zielkonzept Biodiversität 

In einem ersten Schritt werden untereinander gleiche oder ähnliche Zielflächen des Gebiets 
abgegrenzt und einer von acht möglichen Ziellandschaften (Zielebene 1) zugeordnet. Es 
folgt eine weitere Differenzierung der Ziele (Zielebene 2) für jede einzelne Fläche. 
Die räumliche Abgrenzung der Ziellandschaften ist in Karte 3 (Zielkonzept) dargestellt. 
Die Flächen für jeweils unterschiedliche Ziellandschaften sind in Tabelle 12 differenziert. Die 
Entwicklungsziele sind textlich beschrieben und in Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.  aufgeführt, versehen mit den dort vorgesehenen Ziel-Lebensraum und –
biotoptypen sowie den artenschutzrechtlich relevanten Arten und weiteren spezifischen 
(Arten-)gilden. 
 
 

Tabelle 12: räumliche Gliederung für das Zielkonzep t  

Teilgebiet  Bezeichnung des Teil gebiets  

HN-01 Niederung nördlich Glasau 

HN-02 Travetal zwischen Glasau und Blomnath 

HN-03 Travetal bei Gnissau 

Das SLEP-Gebiet „Heidmoorniederung“ wird in drei Teilgebiete untergliedert, die 
Beschreibungen erfolgen einzeln für diese Räume und die darin liegenden Teilflächen. 
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5.1.1 Teilgebiet HM-01: Niederung nördlich Glasau 

Teilgebiet: HM-01: Niederung nördlich Glasau 
Nördlich von Glasau liegt eine flach vermoorte Niederung, die sich bis nach Hassendorf 
erstreckt. Die Niederung wird von der begradigten und vertieften Glasau durchflossen. Der 
Moorboden ist durch die Entwässerung oberflächig vererdet und gesackt. Die offene, 
großflächig als Grünland genutzte Niederung weist intern mehrere mineralische Kuppen auf. 
Die angrenzende flachkuppige Grundmoräne unterliegt einer Ackernutzung, so dass der 
Charakter von einer großflächigen Offenlandschaft geprägt ist. Der Mineralboden ist sandig-
lehmig, kleinflächig auch sandig. Bei Glasau befindet sich eine Kiesgrube im Abbau. 

Zum Slep-Gebiet zählen drei getrennte Flächenkomplexe mit einer Größe von zusammen 
10,4 Hektar, die überwiegend als Grünland genutzt und beweidet werden. 

Ziel ist es, den offenen Charakter der Niederung zu erhalten und artenreiche Lebensräume 
mit überwiegend Feuchtgrünland bis hin zu mesophilem Grünland trockener Standorte zu 
entwickeln. Dabei sollen die weiteren dort typischen Habitate wie Gräben, Kleingewässer, 
Weidetümpel und quellige Standorte sowie randliche Knicks und Baumgruppen als 
hochwertige Komplexlebensräume weiter entwickelt werden. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Grünlands trockener und feuchter 
Standorte muss die Nutzung durch Mahd und Beweidung an den tatsächlichen Aufwuchs der 
Vegetation angepasst werden, um einen adäquaten Entzug der Biomasse zu gewährleisten. 
Es sollen keine Überstände oder Brachen entstehen und sich keine Streuauflage 
akkumulieren können. Bestehende Brachen sollen wieder in Nutzung genommen werden 
und an benachbarte Grünlandflächen angeschlossen werden. Kleingewässer und Quellen 
sollen restauriert und weitere Gewässer angelegt sowie Senken im Weideland überflutet 
werden. Die Binnenentwässerung sollte durch den Stau von Gräben und die Unterbrechung 
von Drainagen weiter zurückgenommen werden. Eine Renaturierung und eine Anhebung 
des Wasserstands der Glasau sind im Verbund mit den Nachbarflächen anzustreben. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Kleingewässer, Quellen und andere 
Habitate sowie Artenschutzmaßnahmen für Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, 
Insekten und Pflanzen durchgeführt werden.  

HM-01 Teilgebiet: HM-01: Niederung nördlich Glasau 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 
HM-01-01 Katzburgkoppel O OE 
HM-01-02 Kiekbusch O OE 
HM-01-03 Glasau H OE 

 
 

5.1.1.1 HM-01-01, Katzburgkoppel 

HM-01-01, Katzburgkoppel  
Zielebene 1:  Offene L andschaft  Zielebene 2:  Extensivgrünland mittlerer 

Standorte 

Südlich vom Kulturdenkmal „Katzburgkoppel“ liegt eine etwa 4,2 große, extensiv beweidet 
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Grünlandparzelle. Sie liegt überwiegend auf entwässertem Niedermoorboden, weist feuchte Senken 
und eine große mineralische Kuppe auf. Es wurden einige Kleingewässer neu angelegt. Die 
Grünlandvegetation ist nur mäßig arten- und blütenreich ausgebildet, viele Stellen sind stark 
ruderalisiert und von Disteln bestanden. In feuchten Senken sind teils Binsen prägend. Es gibt daher 
deutliche Defizite in Bezug auf eine mögliche Besiedlung. Randlich verläuft ein Wanderweg zum 
Kulturdenkmal, der mit einer kleinen Brücke über die Glasau führt. Die begradigte und vertiefte 
Glasau bildet die nördliche Grenze der Grünlandparzelle. 

Ziel ist es, den Charakter der offenen Grünlandniederung zu erhalten und die Vegetation weiter zu 
mesophilem Grünland feuchter bis trockener Standorte zu entwickeln. Dabei sollen die dort typischen 
Habitate wie Tümpel, Kleingewässer, quellige Standorte, feuchte Senken und trockene Pionierfluren 
erhalten, ggf. restauriert und als hochwertige Komplexlebensräume im Grünland weiter entwickelt 
werden. Zielarten sind Wachtelkönig, Kiebitz, Neuntöter, Braunkehlchen, Feldlerche, Wiesenpieper 
und andere Offenlandvögel sowie Laubfrosch, Kammolch, Knoblauchkröte, Moorforsch, Ringelnatter 
und Insekten des mesophilen Grünlands. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Grünlands muss die Beweidung an den 
tatsächlichen Aufwuchs der Vegetation angepasst werden, um einen adäquaten Biomasseentzug zu 
gewährleisten. Es ist eine ergänzende Pflegemahd möglich so dass am Ende der 
Vegetationsperiode keine Überstände vorhanden sind und sich keine Streuauflage akkumulieren 
kann. Aufkommende Junggehölze können entfernt, Kleingewässer restauriert und weitere Gewässer 
angelegt sowie Senken im Weideland überflutet werden. Die Binnenentwässerung der 
Niederungsflächen sollte durch den Stau von Gräben und die Unterbrechung von Drainagen weiter 
zurückgenommen werden. 

Die Lage am Wanderweg zwischen Glasau und Hassendorf bietet die Möglichkeit für weiterführende 
Besucherinformationen und ggf. einer Einrichtung zur Beobachtung des Gebiets. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Kleingewässer und andere Habitate sowie 
Artenschutzmaßnahmen für z.B. Offenlandvögel, Laubfrosch, Kammolch und Ringelnatter sowie für 
Insekten und Pflanzen des extensiven Weidegrünlands durchgeführt werden. Das schließt auch eine 
Übertragung von Mahdgut oder die Anlage von kleinen Offenbodenstellen auf trockenen Kuppen ein.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
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11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
12.01.06 Abschieben von Oberboden 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.2 HM-01-02, Kiekbusch 

HM-01-02, Kiekbusch  
Zielebene 1:  Offene L andschaft  Zielebene 2:  Extensivgrünland mittlerer 

Standorte 

Die etwa 5,2 Hektar große Grünlandfläche „Kiekbusch“ liegt nördlich der Ortschaft Glasau direkt an 
der Glasau, die als vertiefter und begradigter Vorfluter ausgebaut ist und die Grünlandfläche am 
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Westrand begrenzt. Das Grünland wird extensiv mit Rindern beweidet und liegt überwiegend auf 
vererdetem Niedermoorboden. Am Südrand der Fläche gibt es Bereiche mit Mineralboden. Der 
vermoorte Niederungsbereich ist von Gräben durchzogen, die auch kleine Quellflächen mit 
entwässern. Auf dem randlichen Mineralboden wurden einige Kleingewässer neu angelegt oder 
restauriert. Die Grünlandvegetation ist nur mäßig arten- und blütenreich ausgebildet. Es gibt 
deutliche Defizite in Bezug auf eine mögliche Besiedlung. 

Ziel ist es, den Charakter der offenen Grünlandniederung zu erhalten und die Vegetation weiter zu 
mesophilem Grünland feuchter bis trockener Standorte zu entwickeln. Dabei sollen die dort typischen 
Habitate wie Gräben, Kleingewässer, quellige Standorte und trockene Pionierfluren erhalten, ggf. 
restauriert und als hochwertige Komplexlebensräume im Grünland weiter entwickelt werden. 
Zielarten sind Wachtelkönig, Kiebitz, Neuntöter, Braunkehlchen, Feldlerche, Wiesenpieper und 
andere Offenlandvögel sowie Laubfrosch, Kammolch, Knoblauchkröte, Moorforsch, Ringelnatter und 
Insekten des mesophilen Grünlands. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Grünlands muss die Beweidung an den 
tatsächlichen Aufwuchs der Vegetation angepasst werden, um einen adäquaten Biomasseentzug zu 
gewährleisten. Es ist eine ergänzende Pflegemahd möglich so dass am Ende der 
Vegetationsperiode keine Überstände vorhanden sind und sich keine Streuauflage akkumulieren 
kann. Kleingewässer können restauriert und weitere Gewässer angelegt werden. Die 
Binnenentwässerung der vermoorten Niederungsflächen sollte durch den Stau von Gräben und die 
Unterbrechung von Drainagen weiter zurückgenommen werden. Die Entwässerung der 
Quellstandorte ist zu unterbrechen. 

Die Lage am Wanderweg zwischen Glasau und Kiekbusch bietet die Möglichkeit für weiterführende 
Besucherinformationen und ggf. einer Einrichtung zur Beobachtung des Gebiets. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Kleingewässer und andere Habitate sowie 
Artenschutzmaßnahmen für z.B. Offenlandvögel, Laubfrosch, Kammolch und Ringelnatter sowie für 
Insekten und Pflanzen des extensiven Weidegrünlands durchgeführt werden. Das schließt auch eine 
Übertragung von Mahdgut artenreicher Spenderflächen ein. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.02 Anlage von Reit- / Wanderwegen 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
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12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.1.3 HM-01-03, Glasau 

HM-01-03, Glasau  

Zielebene 1:  Halbo ffene L andschaft  Zielebene 2:  Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Nördlich von Glasau ist der vermoorte Talraum schmaler und wird von randlichen Gehölzen 
umsäumt. Teilflächen liegen brach und es gibt kleine Feldgehölze, die den Raum enger strukturieren. 
Die etwa 0,9 Hektar große Fläche „Glasau“ ist zweiteilig und umfasst ein schmales Gehölz am 
Feldweg sowie eine Brache mit hochwüchsiger Feuchtgrünlandvegetation und zwei Gewässern. Die 
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begradigte Glasau grenzt die Flächen am Westrand ab. 

Ziel ist es, den halboffenen Charakter vom südlichen Teil der Niederung zu erhalten und artenreiche 
Lebensräume mit überwiegend Feuchtgrünland und naturnahen randlichen Gehölzen zu entwickeln. 
Dabei sollen Habitate wie Kleingewässer, randliche Knicks und Feldgehölze als hochwertige 
Komplexlebensräume weiter entwickelt werden. Zielarten sind Wachtelkönig, Neuntöter, 
Braunkehlchen sowie Laubfrosch, Kammolch, Knoblauchkröte, Moorforsch, Ringelnatter und 
Insekten des mesophilen Grünlands. 

Die kleine Feuchtgrünlandbrache sollte wieder in Nutzung genommen und möglichst zusammen mit 
den benachbarten Grünlandflächen beweidet werden. Eine Nutzung durch Pferde, Rinder und 
Schafe ist möglich, wobei die Senken und Gewässer möglichst in die Weideflächen eingeschlossen 
werden sollten. Zum Entzug der vorhandenen Biomasse ist auch eine Mahd möglich. Einzelbäume 
und Gehölzgruppen mit standortgerechten heimischen Baumarten sind zu belassen. Angepflanzte 
Bäume wie die Grauerlen im Bestand am Feldweg sollten eingeschlagen werden, um danach eine 
naturnahe Entwicklung des Gehölzes zu ermöglichen. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für z.B. Kleingewässer und Gehölze sowie 
Artenschutzmaßnahmen für Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen 
durchgeführt werden.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2 Teilgebiet HM-02: Travetal zwischen Glasau und Blomnath 

Teilgebiet HM-02: Travetal zwischen Glasau und Blomnath 
Zwischen Glasau und Blomnath erstreckt sich die Heidmoorniederung in Nord-Süd-Richtung. 
Zum Slep-Gebiet zählen etwa 322 Hektar von den 75% im FFH- und Vogelschutzgebiet 
liegen. 80 Hektar (25%) der Stiftungsflächen liegen am Rand der Niederung außerhalb der 
Gebietskulisse von Natura 2000, meist aber in direktem Anschluss an die Niederung und 
zumindest im funktionalen Austausch zur Niederung. Die breite vermoorte Niederung wird 
von der „Oberen Trave“ durchflossen, einige Teilflächen liegen an Nebenbächen. Der 
vermoorte Boden ist durch Entwässerung gesackt und oberflächig vererdet. Die 
mineralischen Hänge weisen Parabraunerden und lehmigen Sand oder sandigen Lehm auf. 
Die Flächen der Heidmoorniederung unterliegen überwiegend einer Grünlandnutzung durch 
Beweidung oder Mahd. Große Teilflächen sind verbracht und weitere meist kleine Flächen 
von Gehölzen bestanden. Die Grünlandvegetation ist meist nur mäßig artenreich ausgebildet 
und wird häufig von wenigen konkurrenzstarken Arten dominiert. Es wurden bereits 
Maßnahmen des Naturschutzes zur Vernässung der vermoorten Niederung und zur 
Entwicklung artenreicherer Lebensräume umgesetzt. Zudem wurden viele Kleingewässer 
angelegt und großflächige Weidelandschaften etabliert, in denen die Weidetiere von den 
Hängen aus bis zur Niederung weiden können. 

Ziel ist es, den strukturreichen, halboffenen Charakter der Niederung zu erhalten und 
artenreiche Lebensräume mit großflächigem genutztem Feuchtgrünland bis hin zu 
mesophilem Grünland trockener Standorte mit Kleingewässern zu entwickeln. Dabei sollen 
die dort typischen Habitate wie Feldgehölze, Baumgruppen, Einzelgehölze, Kleingewässer, 
Weidetümpel, vernässte Sümpfe und quellige Standorte erhalten und als hochwertige 
Komplexlebensräume weiter entwickelt werden. Moore, Bruchgehölze und Sümpfe sowie die 
Fließ- und Stillgewässer sollen als naturnahe Bestandteile in der Grünlandniederung 
naturschutzfachlich weiter entwickelt werden.  

Einige Maßnahmen des Naturschutzes sind durch die Vernässung sowie die Etablierung von 
Mahd- und Weideflächen bereits umgesetzt worden. Zudem liegt ein abgestimmter FFH-
Managementplan für die „Heidmoorniederung“ vor. Die positiven Effekte der Maßnahmen 
sollen erhalten und die Weiterentwicklung der Flächen durch eine Fortschreibung und ggf. 
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durch eine Anpassung der Maßnahmen weiter gefördert werden. Dabei sind das Wasser- 
und Weideregime die entscheidenden Schlüsselfaktoren. Der Wasserstand der Trave und 
der angrenzenden Niederung sollte nach dem Konzept des Wasser- und Bodenverbandes 
durch entsprechende Maßnahmen erhöht werden und eine Anreichung typischer Strukturen 
erfolgen. Zur -Erhaltung des Grünlands müssen Beweidung und ggf. die Mahd an den 
tatsächlichen Aufwuchs der Vegetation angepasst werden, damit keine Brachen entstehen 
und sich in größerem Umfang Streu akkumulieren kann. Es ist anzustreben, die extensive 
Beweidung von den mineralischen Hängen bis in die Niederung durchzuführen.  

Es können auf Teilflächen Gehölze eingeschlagen und aufkommende Junggehölze entfernt 
werden. Kleingewässer können restauriert und weitere Gewässer angelegt sowie 
Weidesenken überflutet werden. Die Waldflächen sollen zu naturnahen Wäldern ohne 
Nutzung mit standortgerechten Baumarten entwickelt werden. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Kleingewässer, Quellen, Sümpfe, Moore 
und andere Habitate sowie Artenschutzmaßnahmen für Säugetiere, Vögel, Amphibien, 
Reptilien, Fische, Insekten und Pflanzen durchgeführt werden. 

 
HM-02 Teilgebiet HM-02: Travetal zwischen Glasau und Blomnath 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 
HM-02-01 Glasauer Ziegelei H OE 
HM-02-02 Niederung am Heidmoor H OF 
HM-02-03 Niederung Hinterm Bahrenkrug O OF 
HM-02-04 Feldgehölz Neuglasau H WL 
HM-02-05 Weideland Nesselteich H OE 
HM-02-06 Traveniederung Neuglasau H OF 
HM-02-07 Polderfläche H HR 
HM-02-08 Alte Kiesgrube an der Trave H WL 
HM-02-09 Traveniederung westlich der Furt O OF 
HM-02-10 Traveniederung westlich der Furt O OF 
HM-02-11 Traveniederung nördlich Kattenberg H HR 
HM-02-12 Kattenberg H OE 
HM-02-13 Traveniederung Heuerstubben O OF 
HM-02-14 Traveniederung Steinhorst H OF 
HM-02-15 Traveniederung Blomnath O OF 
HM-02-16 Feldgehölz im Travetal H WL 
HM-02-17 Wald bei Blomnath H WL 
HM-02-18 Weideland Blomnath H OE 
 

 
 

5.1.2.1 HM-02-01, Glasauer Ziegelei 

HM-02-01, Glasauer Ziegelei  
Zielebene 1:  Halboffene  Landschaft  Zielebene 2:  Extensivgrünland mittlerer 

Standorte 

Westlich der Glasauer Ziegelei liegt eine 6,6 Hektar große Grünlandfläche an einem Nebenbach der 
Trave auf überwiegend vererdetem Niedermoorboden. Die Fläche wird durch Drainagen und einen 
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zentralen, abgezäunten Graben entwässert. Die Fläche wird beweidet und liegt eingebettet zwischen 
naturnahen Laubgehölzen. Es gibt ein abgezäuntes Gewässer am Südrand, sonst ist das Grünland 
überwiegend verarmt und homogen ausgebildet. Einige Säume an den Gräben und Gehölzen sowie 
entlang der Straße im Norden sind mäßig artenreich ausgebildet. 

Ziel ist es, den halboffenen Charakter der Fläche zwischen den Gehölzen zu erhalten und 
Lebensräume mit artenreichem Feuchtgrünland und randlichen Magergrünland zu entwickeln. Dabei 
soll der Niedermoorboden vernässt werden. Zielarten sind Wachtelkönig, Neuntöter, Braunkehlchen 
sowie Moorforsch, Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. 

Die Fläche sollte weiter beweidet werden, ggf. kann eine zusätzliche Pflegemahd erfolgen, um einen 
adäquaten Biomasseentzug zu gewährleisten. Der Moorboden sollte vernässt und die 
Binnenentwässerung zurückgenommen werden. Dazu können Drainagen unterbrochen oder Gräben 
aufgestaut werden. Zur Förderung von strukturreichen Saumhabitaten kann das Grabenufer 
aufgeweitet und mit beweidet werden. Geländesenken sollten als temporäre Wiesentümpel fungieren 
und entsprechend vernässt werden. Das Gewässer am Südrand der Fläche sollte mit in die 
Weidenutzung eingeschlossen werden, um dort das Gewässer offen zu halten. Zäune sind auf ein 
notwendiges Mindestmaß zu begrenzen. Nach Möglichkeit sollten die Uferflächen am zentralen 
Graben mit beweidet werden. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Grabenufer, Kleingewässer und andere Habitate 
sowie Artenschutzmaßnahmen für z.B. Offenlandvögel, Amphibien und die Ringelnatter sowie für 
Insekten und Pflanzen des extensiven Feuchtgrünlands durchgeführt werden. Das schließt auch eine 
Übertragung von Mahdgut artenreicher Spenderflächen ein. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.03 Kontrolle und ggf. Steuerung des Wasserstandes 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.2 HM-02-02, Niederung am Heidmoor 

HM-02-02, Niederung am Heidmoor  
Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Zwischen dem NSG Heidmoor und dem Wald bei Bahrenkrug liegt eine etwa 14,8 Hektar große 
Grünlandfläche, die zum Slep-Gebiet zählt. Die Fläche liegt überwiegend auf entwässertem und 
vererdetem Niedermoorboden und ist durch einen randlichen Graben bei Heidmoor an die Vorflut 
angeschlossen. Die Fläche wird gemäht und eventuell nachbeweidet. Die Vegetation ist blütenarm 
und nur mäßig artenreich ausgebildet. Im Nordteil sind zwei abgezäunte Brachen beiderseits des 
Feldweges mit blütenreichen Hochstaudenfluren und Seggenrieden sowie Gehölzen und einem 
Gewässer vorhanden. Am Ostrand verläuft ein Feld- und Wanderweg, von wo aus die Fläche 
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eingesehen werden kann. Es gibt Informations- und Hinweistafeln. Die Fläche entspricht Teilfläche 2 
des FFH-Managementplans. 

Ziel ist es, den halboffenen Charakter der Fläche zwischen dem Waldrand und dem Hochmoor zu 
erhalten und Lebensräume mit artenreichem Feuchtgrünland, Seggenrieden, einzelnen Gehölzen 
und Gewässern zu entwickeln. Dabei soll durch die Nutzung ein Mosaik aus Hoch- und Kurzrasigkeit 
der Fläche im Frühjahr sichergestellt werden. Der Niedermoorboden soll vernässt werden. Zielarten 
sind Wachtelkönig, Bekassine, Braunkehlchen sowie Moorforsch, Ringelnatter und Insekten des 
mesophilen Grünlands. 

Die Fläche sollte weiter von Mai bis Oktober/November beweidet werden. Ggf. kann eine 
Pflegemahd ab August mit Nachweide erfolgen. Der Moorboden sollte möglichst vernässt und die 
Binnenentwässerung zurückgenommen werden. Dazu können Drainagen auf der Fläche 
unterbrochen oder möglichst der Wasserstand im randlichen Graben angehoben werden. Zur 
Förderung von strukturreichen Saumhabitaten können die randlichen Randstreifen in die extensive 
Nutzung einbezogen werden. Zäune sind auf ein notwendiges Mindestmaß zu begrenzen.  

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen sowie Artenschutzmaßnahmen für z.B. Offenlandvögel, 
Amphibien und Reptilien sowie für Insekten und Pflanzen des extensiven Feuchtgrünlands 
durchgeführt werden.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.03 Kontrolle und ggf. Steuerung des Wasserstandes 
04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06 Extensivierung der Gewässer- / Grabenunterhaltung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.3 HM-02-03, Niederung Hinterm Bahrenkrug 

HM-02-03, Niederung Hinterm Bahrenkrug  
Zielebene 1:  Offene L andschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Nördlich vom Heidmoor liegt eine etwa 46 Hektar große offene Grünlandfläche. Sie wird im Norden 
von einem Seitenbach der Trave und im Süden von einem Feld- und Wanderweg begrenzt. Im 
westlichen Teil zählen die Bereiche außerhalb des FFH-Gebiets bis „Hinterm Bahrenkrug“ dazu. Die 
Grünlandfläche entspricht damit weitgehend der Teilfläche 1 des FFH-Mangagementplans. Der 
Boden besteht aus entwässertem und oberflächig vererdetem Niedermoor. Es gibt zahlreiche 
Gräben und am Waldrand einzelne Kleingewässer und leicht quellige Standorte. Die Fläche wird 
großflächig zusammenhängend bewirtschaft und als Grünland beweidet. Am Waldrand sind schmale 
Bereiche abgezäunt und die Fläche am Waldrand bei Hinterm Bahrenkrug wird gesondert beweidet. 
Die Grünlandvegetation ist insgesamt nur mäßig arten- und blütenreich ausgebildet. Es sind viele 
Ruderal- und Dominanzbestände hochwüchsiger, konkurrenzstarker Arten ausgebildet. Es gibt somit 
aktuell deutliche Defizite in Bezug auf eine mögliche Besiedlung des Feuchtgrünlands. Es sind 
mehrere Zuwegungen durch den Wald und vom Rundwanderweg aus vorhanden. Auf der Fläche 
verläuft ein Wegdamm vom Wald bis zur Trave, über den die Rinder alle Teilflächen gut erreichen 
können. 

Ziel ist es, den offenen Charakter der Fläche zwischen dem Waldrand und der Oberen Trave zu 
erhalten und Lebensräume mit überwiegend artenreichem Feuchtgrünland und aufgestauten 
Grabengewässern zu entwickeln. Dabei soll durch die Nutzung die Kurzrasigkeit der Flächen im 
Frühjahr sichergestellt werden. Der Niedermoorboden soll vernässt werden. Zielarten sind Kiebitz 
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und Großer Brachvogel sowie nachrangig Wachtelkönig, Bekassine, Braunkehlchen, Moorforsch, 
Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. 

Die Fläche sollte weiter von Mai bis Oktober/November beweidet und nachfolgend einer Pflegemahd 
unterzogen werden, um den Aufwuchs an Biomasse zu entfernen und die Kurzrasigkeit und 
Offenheit der Flächen sicherzustellen. Ggf. kann eine Intensivierung der Beweidung und eine 
Pflegemahd über die ersten Jahre beschränkt werden. Der Moorboden sollte durch die 
Unterbrechung von Drainagen und den Stau von Gräben vernässt werden und somit die 
Binnenentwässerung großflächig zurückgenommen werden. Quellige Standorte am Waldrand sollten 
vernässt und ggf. vorhandene Drainagen aufgehoben werden. Aufkommende Gehölze können 
eingeschlagen werden, um den Offenlandcharakter zu erhalten. Zäune sollten auf ein notwendiges 
Mindestmaß beschränkt werden und z.B. die Flächen bei Hintern Bahrenkrug an die große 
Weidefläche angeschlossen werden. Die Uferflächen am Seitenbach und die Trave sollten möglichst 
naturnäher gestaltet und der Wasserstand angehoben werden. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen sowie Artenschutzmaßnahmen für z.B. Offenlandvögel, 
Fledermäuse, Fischotter, Moorforsch und Ringelnatter sowie für Insekten und Pflanzen des 
extensiven Feuchtgrünlands durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11.04 Beseitigung von Gehölzen 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06 Extensivierung der Gewässer- / Grabenunterhaltung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
12.04.05 Offenlegung von verfüllten Quellen und Kleingewässern 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.4 HM-02-04, Feldgehölz Neuglasau 

HM-02-04, Feldge hölz Neuglasau  

Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Standortgerechter Laubwald  

Westlich von Neuglasau liegt in der Heidmoorniederung ein etwa 1,2 Hektar großes Feldgehölz mit 
dichten Nadel- und Pioniergehölzen. Das Feldgehölz stockt teilweise auf einer sandigen Kuppe in der 
vermoorten Niederung. Es ist von der angrenzenden Weidelandschaft abgezäunt und über Knicks, 
Baumreihen und einen Bach an den großen Naturwald bei Neuglasau angeschlossen. Die Bäume 
stehen überwiegend dicht und es ist keine spezifische Waldvegetation ausgebildet. 

Ziel ist es, den Waldstandort zu erhalten und die Gehölze naturnah zu entwickeln.  
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Nadelbäume und standortfremde Gehölze sollen eingeschlagen und dabei die naturnahe Bestockung 
mit Weiden, Erlen, Eschen, Eichen und Hainbuchen gefördert werden. Strukturreiche, breitkronige 
und vielästige Bäume sowie alle Bäume mit möglichen Höhlen sind zu erhalten und ohne Nutzung 
altern zu lassen, um den Anteil an Alt- und Totholz zu erhöhen. Lichtungen sollen einer 
Selbstbestockung überlassen bleiben. Der Boden kann durch das Verschließen von internen Gräben 
zum nördlichen vertieften Bach oder ggf. weiterer Waldgräben etwas vernässt werden.  

Hauptzielgruppe des Feldgehölzes sind Fledermäuse, Wald- und Gehölzvögel sowie auch Tag- und 
Nachtgreife mit größeren Aktionsradien und auch der Kranich. Für diese Arten können gezielte 
Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes durchgeführt werden.  

Code SH 02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze 
02.02.01.08 Umbau von Nadel- in Laubwald 
02.03 Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts 
02.04 Schaffung / Erhalt von Strukturen im Wald 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 



Zielkonzept 

GGV / Heiko Grell 2014 35 

5.1.2.5 HM-02-05, Weideland Nesselteich 

HM-02-05, Weideland Nesselteich  

Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Westlich von Nesselteich liegt eine 6,6 Hektar große Stiftungsfläche am Rand der vermoorten 
Niederung größtenteils außerhalb vom FFH-Gebiet auf mineralischem Boden. Die Fläche wird von 
dem Bach aus Neuglasau nach Norden hin abgegrenzt und ist südlich an die Weidelandschaft der 
Heidmoorniederung angeschlossen. Die Fläche wird als Grünland genutzt und extensiv beweidet. In 
Senken auf Mineralboden wurden neun Flachgewässer im Grünland angelegt, die teils struktur- und 
artenreich ausgebildet sind. Das angrenzende Grünland weist Aspekte von mesophilem Grünland 
auf, ist aber noch durch die vorherige intensive Nutzung verarmt. Nach Süden und zum Feldgehölz 
hin ist feuchter Niedermoorboden vorhanden. Dort gibt es beweidete artenreiche Feuchtgrünland- 
und Seggenbestände. 

Ziel ist es, den Charakter der halboffenen Grünlandniederung zu erhalten und die Vegetation weiter 
zu mesophilem Grünland feuchter bis trockener Standorte zu entwickeln. Dabei sollen die dort 
typischen Habitate wie Kleingewässer, quellige Standorte und trockene Pionierfluren erhalten, ggf. 
restauriert und als hochwertige Komplexlebensräume im Grünland weiter entwickelt werden. 
Zielarten sind Wachtelkönig, Bekassine, Neuntöter, Braunkehlchen, Feldlerche, Wiesenpieper und 
andere Offenlandvögel sowie Laubfrosch, Kammolch, Knoblauchkröte, Moorforsch, Ringelnatter und 
Insekten des mesophilen Grünlands. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Grünlands muss die Beweidung an den 
tatsächlichen Aufwuchs der Vegetation angepasst werden, um einen adäquaten Biomasseentzug zu 
gewährleisten. Es ist eine ergänzende Pflegemahd möglich so dass am Ende der 
Vegetationsperiode keine Überstände vorhanden sind und sich keine Streuauflage akkumulieren 
kann. Aufkommende Junggehölze sind tolerabel und können ggf. eingeschlagen werden, wenn die 
Grünlandfläche zu stark zuwächst und sich der Landschaftscharakter ändert. Kleingewässer können 
restauriert werden. Die Binnenentwässerung der vermoorten Niederung sollte durch die 
Unterbrechung von Drainagen weiter zurückgenommen werden. Die Entwässerung von 
Quellstandorten ist zu unterbrechen. Nach Möglichkeit sollte der Bach von Neuglasau, der am 
Nordrand der Fläche verläuft renaturiert werden. 

Die Fläche kann über einen Wanderweg erreicht werden und ist an einen Rundwanderweg von 
Neuglasau angeschlossen. Dies bietet die Möglichkeit für weiterführende Besucherinformationen zur 
Weidelandschaft und den Gewässeranlagen. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Kleingewässer, Quellstandorte und andere Habitate 
sowie Artenschutzmaßnahmen für z.B. Offenlandvögel, Laubfrosch, Knoblauchkröte, Kammolch und 
Ringelnatter sowie für Insekten und Pflanzen des extensiven Weidegrünlands durchgeführt werden. 
Das schließt auch eine Übertragung von Mahdgut artenreicher Spenderflächen ein.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
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04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.02 Anlage von Reit- / Wanderwegen 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01 Wiedervernässung 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.2.6 HM-02-06, Traveniederung Neuglasau 

HM-02-06, Traveniederung Neuglasau  
Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Westlich von Neuglasau liegt ein etwa 34 Hektar großer Abschnitt der Niederung auf vermoortem 
entwässertem Boden beiderseits der begradigten und vertieften Trave. Die Niederung ist von Gräben 
durchzogen und wird durch mehrere Zäune unterteilt. Die Vegetation ist hochwüchsig und weist 
großflächig artenarme Dominanzbestände auf. Der Bereich westlich der Trave und andere Flächen 
nahe der Trave sind verbracht und von Brennesseln und anderen Ruderalarten oder Hochgräsern 
bestanden. Weiterhin gibt es großflächig extensiv genutztes Feuchtgrünland in nur mäßig 
artenreicher Ausbildung sowie bereits einigen individuenstarken Vorkommen an Sumpfdotterblumen 
in Ausbreitung. Viele Flächen sind erst seit kurzer Zeit wieder in Weidenutzung und weisen deutliche 
Defizite auf. Einige Teilflächen werden intensiver genutzt und sind kurzrasiger ausgebildet. 
Insgesamt ergibt sich eine heterogene Vegetationsstruktur für die Niederungsflächen. An der Trave 
und an einigen Gräben gibt es hochwüchsige und prägende Einzelgehölze, zumeist Weiden. Die 
Fläche entspricht den Teilflächen 4 und 5 des FFH-Managementplans mit gleichen Zielvorgaben. 

Ziel ist es, den halboffenen Charakter der breiten vermoorten Niederung an der Trave zu erhalten 
und Lebensräume mit artenreichem Feuchtgrünland, Seggenrieden, einzelnen Gehölzen und 
aufgestauten Gräben zu entwickeln. Dabei soll durch die Nutzung ein Mosaik aus Hoch- und 
Kurzrasigkeit der Fläche im Frühjahr sichergestellt werden. Der Niedermoorboden soll vernässt 
werden. Zielarten sind Kiebitz, Wachtelkönig, Bekassine, Braunkehlchen sowie Moorforsch, 
Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. Für die Trave selbst sind u.a. Fischotter, 
Eisvogel und Bachmuscheln als Leitarten zu nennen. 

Die Fläche sollte weiter von Mai bis Oktober/November beweidet werden. Ggf. kann eine 
Pflegemahd ab August mit Nachweide erfolgen. Der Moorboden sollte möglichst vernässt und die 
Binnenentwässerung zurückgenommen werden. Dazu können Drainagen auf der Fläche 
unterbrochen oder möglichst alle Gräben aufgestaut werden. Zäune sollten auf ein notwendiges 
Mindestmaß beschränkt werden Die Trave sollte renaturiert und strukturreicher gestaltet werden. 
Wasserstandsanhebung und eigendynamische Veränderungen sind anzustreben, um die 
Uferbereiche naturnäher zu entwickeln. Dabei sind Überflutungen der Niederung zuzulassen, die 
dann als Retentionsraum fungiert. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen sowie Artenschutzmaßnahmen für z.B. Offenlandvögel, 
Amphibien und Reptilien sowie für Insekten und Pflanzen des extensiven Feuchtgrünlands 
durchgeführt werden. An der Trave können Gewässermaßnahme für z.B. Fischotter, Fische und 
Muscheln durchgeführt werden.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
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04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06 Extensivierung der Gewässer- / Grabenunterhaltung 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.07 Artenschutzmaßnahmen „Mollusken“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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5.1.2.7 HM-02-07, Polderfläche 

HM-02-07, Polderfläche  
Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Röhricht/Ried  

Nördlich der Furt durch die Trave und östlich der Trave liegt eine etwa 10,5 Hektar große Fläche mit 
gelenkter Sukzessionsentwicklung. Zur Trave hin ist die Fläche verwallt, so dass ein 
Überflutungspolder entstanden ist. Dieser dient als Retentionsraum für die Trave und einen 
Seitenbach und ist von hochwüchsigen Röhrichten und einzelnen Ufergehölzen (Weiden, Erlen) 
bestanden. Oberhalb der Geländehöhe von etwa 30m finden keine Überflutungen mehr statt. Dort 
siedeln hochwüchsige Ruderal- und Staudenfluren sowie Dorngebüsche und angepflanzte Gehölze. 
Einige Bereiche weisen viel Jakobs-Kreuzkraut auf. Diese Flächen werden gemäht und damit offen 
gehalten. Die „Polderfläche“ entspricht der Teilfläche 7 des FFH-Managementplans. 

Ziel ist es den halboffenen, strukturreichen Landschaftscharakter mit Gehölzen, Röhrichten und 
genutztem Grünland zu erhalten. Zielarten sind Neuntöter, Bekassine, Braunkehlchen und 
nachrangig Wachtelkönig, Kranich und Tüpfelsumpfhuhn. 

Die halboffenen Strukturen der Fläche sollen durch eine gelenkte Sukzession und die Überflutungen 
der verwallten Niederungsflächen erhalten werden. Durch eine unregelmäßige Mahd der oberen 
Flächen oder eine extensive Ganzjahresbeweidung soll dort der Gehölzaufwuchs begrenzt werden. 
Bei Beweidung werden sich heterogene Vegetationstypen mit langen Grenzlinien ausbilden, wenn 
die Beweidung bis in die gepolderte Niederung hinein möglich ist. Bei Mahd entstehen schärfere 
Grenzsäume zu den aufkommenden Gehölzen. Der lockere Gehölzaufwuchs ist vom Grundsatz her 
zuzulassen, auch entlang der Trave. Dem Aufkommen dichter Gehölzbestände ist durch die Nutzung 
entgegenzuwirken. Der Wasserstand der Trave sollte möglichst angehoben und der Verlauf 
natürlicher mit eigendynamischer Verlagerung erfolgen. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen sowie Artenschutzmaßnahmen für z.B. Offenlandvögel 
wie den Neuntöter, Amphibien und Reptilien sowie für Insekten und Pflanzen durchgeführt werden. 
An der Trave können Gewässermaßnahmen für z.B. Fischotter, Fische und Muscheln durchgeführt 
werden. 

Code SH 01.01 Rücknahme der landwirtschaftlichen Nutzung 
01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
01.09.01 Mulchen 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.10.01 Anlage von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
02.03 Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.02 Auenrenaturierung  
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
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11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.07 Artenschutzmaßnahmen „Mollusken“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.02 Zulassen von katastrophalen Ereignissen 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.8 HM-02-08, Alte Kiesgrube an der Trave 

HM-02-08, Alte Kiesgrube an der Trave  
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Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Standortgerechter Laubwald  

Westlich der Furt durch die Trave liegt eine alte etwa 1,1 Hektar große Abbaufläche. Es sind alte 
Böschungen, Kleingewässer, Pionier- und Staudenfluren sowie Magerrasen im Zentrum der Grube 
vorhanden. Die Randbereiche werden von Gehölzen bestanden, so dass die Grube gegen die 
Niederungslandschaft abgeschirmt ist. 

Ziel ist es, den halboffenen Charakter im Zentrum zu erhalten und randlich das Aufkommen 
naturnaher und standortgerechter Gehölze zu fördern. Zielarten sind Moorfrosch, Knoblauchkröte 
und Ringelnatter sowie Libellen der Kleingewässer und Insekten von Magerstandorten. 

Die Gehölze sollten ohne weitere Nutzung aufwachsen und sich zu naturnahen Beständen mit Alt- 
und Bruchholz weiterentwickeln. Die zentrale Fläche sollte durch unregelmäßige Nutzung z.B. durch 
eine temporäre Beweidung offen gehalten werden. Kleingewässer können angelegt und gepflegt 
werden. Das Abschieben von Oberboden ist möglich, um Pionierhabitate und Arten der Magerrasen 
zu fördern. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Kleingewässer, Pionier- und Trockenhabitate sowie 
Artenschutzmaßnahmen für z.B. Knoblauchkröte, Kammolch und Ringelnatter sowie für Insekten und 
Pflanzen der Magerrasen und Pionierfluren durchgeführt werden.  

Code SH 01.02.03 Beweidung 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.09.05 Entbuschung / Entkusselung 
02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze 
02.02.01.08 Umbau von Nadel- in Laubwald 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
02.04.09 Schaffung von Waldrandstrukturen 
02.06.04 Waldweide 
04.05 Pflege von Stillgewässern 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.06 Abschieben von Oberboden 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.9 HM-02-09, Traveniederung westlich der Furt 

HM-02-09, Traveniederung westlich der Furt  
Zielebene 1:  Offene L andschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Westlich der Furt durch die Trave liegt ein etwa 19 Hektar großer Abschnitt der Niederung auf 
entwässertem Niedermoorboden. Die Fläche wird durch den Feld- und Wanderweg in einen Nord- 
und eine Südteil getrennt. Auch am Westrand verlaufen Wanderwege, so dass die Flächen gut 
einsehbar sind. Die Entwässerungsgräben der Flächen sind an die Trave angeschlossen. Die 
nördlichen Flächen werden gemäht und eventuell nachbeweidet. Die Flächen südlich vom Weg 
werden mit Robustrindern beweidet. Die Vegetation der Fläche ist nur mäßig artenreich ausgebildet. 
Es gibt viele hochwüchsige Gras- und Ruderalbestände, insbesondere die nördliche Teilfläche ist 
verarmt. Die Fläche entspricht der Teilfläche 8 des FFH-Managementplans. 

Ziel ist es, den offenen Charakter der Fläche zwischen dem Wanderweg am Heidmoor und der 
Oberen Trave zu erhalten und Lebensräume mit überwiegend artenreichem Feuchtgrünland und 
einzelnen aufgestauten Grabengewässern zu entwickeln. Dabei soll durch die Nutzung die 
Kurzrasigkeit der Flächen im Frühjahr sichergestellt werden. Der Niedermoorboden soll vernässt 
werden. Zielarten sind Kiebitz und Großer Brachvogel sowie nachrangig Wachtelkönig, Bekassine, 
Braunkehlchen, Moorforsch, Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. 

Die Flächen können von Mai bis Oktober/November beweidet und nachfolgend einer Pflegemahd 
unterzogen werden, um den Aufwuchs an Biomasse zu entfernen und die Kurzrasigkeit und 
Offenheit der Flächen sicherzustellen. Ggf. kann eine Intensivierung der Beweidung erfolgen und 
eine Pflegemahd über die ersten Jahre beschränkt werden. Der Moorboden sollte durch die 
Unterbrechung von Drainagen und den Stau des Grabens im Nordteil vernässt werden. 
Aufkommende Gehölze können ggf. eingeschlagen werden, um den Offenlandcharakter zu erhalten. 
Die Trave sollte renaturiert und strukturreicher gestaltet werden. Wasserstandsanhebung und 
eigendynamische Veränderungen sind anzustreben, um den Boden großflächig zu vernässen und 
die Uferbereiche naturnäher zu entwickeln. Dabei sind Überflutungen der Niederung zuzulassen. 

Die Fläche kann über Wanderwege gut erreicht werden und ist an einen Rundwanderweg 
angeschlossen. Dies bietet die Möglichkeit für weiterführende Besucherinformationen und die Anlage 
einer Beobachtungseinrichtung. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen sowie Artenschutzmaßnahmen für z.B. Offenlandvögel, 
Amphibien und Reptilien sowie für Insekten und Pflanzen des extensiven Feuchtgrünlands 
durchgeführt werden. An der Trave können Gewässermaßnahme z.B. für Fischotter, Fische und 
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Muscheln durchgeführt werden.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11 Beseitigung störender Elemente in der offenen Landschaft  
01.11.04 Beseitigung von Gehölzen 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.07 Artenschutzmaßnahmen „Mollusken“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.10 HM-02-10, Traveniederung östlich der Furt 

HM-02-10, Traveniederung öst lich der Furt  
Zielebene 1:  Offene L andschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Östlich der Furt liegt eine etwa 7,5 Hektar große Niederungsfläche auf entwässertem und gesacktem 
Niedermoorboden. Die Fläche befindet sich außerhalb der Gebietskulisse von Natura 2000 und wird 
bis dato noch intensiv als Mahdgrünland genutzt. Die Vegetation ist verarmt und homogen 
ausgebildet. Die Fläche ist von Gräben durchzogen und wird stark entwässert. Randlich gibt es 
Knicks mit altem Baumbestand ein entwässertes Bruchgehölz und ein naturnahes Kleingewässer mit 
Lebensraumfunktion für Amphibien und Libellen. Es gibt mehrere leicht quellige Stellen am Rand der 
Niederung unterhalb der Ackerflächen. 

Ziel ist es die (neue) Fläche in das Konzept zur Entwicklung der Traveniederung einzubinden und als 
offenes artenreiches Feuchtgrünland zu entwickeln. Durch die Nutzung soll die Kurzrasigkeit im 
Frühjahr sichergestellt werden. Zielarten sind Kiebitz und Großer Brachvogel sowie nachrangig 
Wachtelkönig, Bekassine, Braunkehlchen, Moorforsch, Kammolch, Knoblauchkröte, Ringelnatter und 
Insekten des mesophilen Grünlands. 

Die Flächen können weiterhin gemäht werden, um den Aufwuchs an Biomasse zu entfernen und den 
Boden langsam auszuhagern. Anschließend kann die Fläche nach dem Konzept für die 
Nachbarfläche von Mai bis Oktober/November beweidet und nachfolgend einer Pflegemahd 
unterzogen werden. Der Moorboden sollte durch die Unterbrechung von Drainagen und den Stau der 
Gräben vernässt werden. Dabei ist auch die Entwässerung quelliger Standorte zurückzunehmen. 
Aufkommende Gehölze können ggf. eingeschlagen werden, um den Offenlandcharakter zu erhalten. 
Die angrenzende Trave sollte renaturiert und strukturreicher gestaltet werden. 
Wasserstandsanhebung und eigendynamische Veränderungen sind anzustreben, um den Boden 
großflächig zu vernässen und die Uferbereiche naturnäher zu entwickeln. Dabei sind Überflutungen 
der Niederung zuzulassen. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen sowie Artenschutzmaßnahmen z.B. für Offenlandvögel, 
Amphibien und Reptilien sowie für Insekten und Pflanzen des extensiven Feuchtgrünlands 
durchgeführt werden. An der Trave können Gewässermaßnahme für z.B. Fischotter, Fische und 
Muscheln durchgeführt werden.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
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01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.02.03.09 Beweidungsinfrastruktur (Zäune etc.) 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.02 Auenrenaturierung  
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.07 Artenschutzmaßnahmen „Mollusken“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.11 HM-02-11, Traveniederung nördlich Kattenberg 

HM-02-11, Traveniederung nördlich Kattenberg  
Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Röhricht/Ried  

In der Traveniederung unterhalb vom Kattenberg liegt auf entwässertem Niedermoorboden eine 6,3 
Hektar große alte Feuchtgrünlandbrache. Die Fläche ist von etlichen Gräben durchzogen. Das 
Hangwasser wird in einem Graben gesammelt und um die Fläche herum zu einem Seitenbach der 
Trave am Nordrand der Fläche abgeleitet. Die Fläche ist neu eingezäunt und wird extensiv beweidet. 
Die Vegetation wird noch von Ruderalbeständen und hochwüchsigen Gräsern dominiert. Sie ist nur 
mäßig artenreich ausgebildet, es gibt aber artenreiche Reliktbestände an Gräben und an den 
quelligen Standorten unterhalb vom Kattenberg. Die Fläche entspricht der Teilfläche 11 des FFH-
Managementplans. 

Ziel ist es, den Charakter der halboffenen Grünlandniederung im Zusammenhang mit dem 
Kattenberg zu erhalten und die Vegetation weiter zu mesophilem Grünland feuchter Standorte zu 
entwickeln. Dabei sollen die dort typischen Habitate wie quellige Standorte und aufgestaute Gräben 
erhalten, ggf. restauriert und als hochwertige Komplexlebensräume im Grünland weiter entwickelt 
werden. Zielarten sind Neuntöter, Braunkehlchen, Feldlerche, Wiesenpieper und andere 
Offenlandvögel sowie Moorforsch, Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Grünlands muss die Beweidung an den 
tatsächlichen Aufwuchs der Vegetation angepasst werden, um einen adäquaten Biomasseentzug zu 
gewährleisten. Die Binnenentwässerung sollte durch die Unterbrechung von Drainagen und 
mehrfache Staue aller Gräben zurückgenommen werden. Die Entwässerung von Quellstandorten am 
Hangfuß vom Kattenberg ist zu unterbrechen. Die angrenzende Trave sollte renaturiert und 
strukturreicher gestaltet werden. Wasserstandsanhebung und eigendynamische Veränderungen sind 
anzustreben, um den Boden großflächig zu vernässen und die Uferbereiche naturnäher zu 
entwickeln. Dabei sind Überflutungen der Niederung zuzulassen. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen sowie Artenschutzmaßnahmen z.B. für Offenlandvögel, 
Amphibien und Reptilien sowie für Insekten und Pflanzen des extensiven Feuchtgrünlands 
durchgeführt werden. An der Trave können Gewässermaßnahme z.B. für Fischotter, Fische und 
Muscheln durchgeführt werden.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
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01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.09 Quellregeneration  
04.02 Auenrenaturierung  
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.07 Artenschutzmaßnahmen „Mollusken“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.04.05 Offenlegung von verfüllten Quellen und Kleingewässern 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.12 HM-02-12, Kattenberg 

HM-02-12, Kattenberg  
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Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Extensivgrünland mittle rer 
Standorte 

Etwa 16,4 Hektar Fläche des Slep-Gebiets werden zum Kattenberg gezählt. Es handelt sich um den 
Berg mit 46,1 Meter Höhe und die angrenzenden teils steilen Hangflächen, die bis zur Trave reichen. 
Der Kattenberg ist durch einen Wanderweg zweigeteilt und auf der Kuppe ist eine Raststelle mit 
Bänken eingerichtet. Die nach Norden zur Trave reichenden Hangflächen werden gemäht und sind 
strukturarm ausgebildet. Die Flächen südlich des Wanderwegs weisen einen reichen Bewuchs mit 
Dorngehölzen und blütenreiche Bestände von mesophilem Grünland sowie viele Staudenfluren auf. 
Der Kattenberg entspricht den Flächen 12 und 13 des FFH-Managementplans. 

Ziel ist es, den strukturreichen, halboffenen Landschafscharakter zu erhalten und die Entwicklung 
von mesophilem, blütenreichen Grünland zu fördern. Dabei sollen hochwertige Komplexlebensräume 
im Grünland mit Pionierfluren und Dorngehölzen im Kontakt zu den vernässten Niederungsflächen 
an der Trave weiter entwickelt werden. Zielarten sind Neuntöter, Dorngrasmücke, Feldlerche, 
Wiesenpieper und andere Offenlandvögel wie ggf. die Sperbergrasmücke sowie Insekten des 
mesophilen Grünlands. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Grünlands kann die extensive Beweidung 
ganzjährig durchgeführt werden. Ggf. sollte eine ergänzende Pflegemahd erfolgen, um einen 
adäquaten Biomasseentzug zu gewährleisten. Insbesondere die Flächen nördlich des Wanderweges 
müssen weiter ausgehagert werden. Die Binnenentwässerung zur Trave hin sollte durch die 
Unterbrechung von Drainagen weiter zurückgenommen werden. Vor allem an quelligen Standorten 
am Unterhang sind alte Entwässerungen zu unterbrechen. Das Aufkommen von Gehölzen ist vom 
Grundsatz her erwünscht. Aufkommende Junggehölze und zu dicht sehende Büsche können 
eingeschlagen werden, wenn das Grünland zu stark zuwächst. Zäune sind auf ein notwendiges 
Mindestmaß zu beschränken. 

Die Lage am Wanderweg und dem Rastplatz auf dem Hügel bietet die Möglichkeit für weiterführende 
Besucherinformationen und ggf. einer Einrichtung zur Beobachtung des Gebiets. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Quellstandorte, Pionierfluren und andere Habitate 
sowie Artenschutzmaßnahmen für z.B. Offenlandvögel und Ringelnatter für Insekten und Pflanzen 
des extensiven Weidegrünlands durchgeführt werden. Das schließt auch eine Übertragung von 
Mahdgut artenreicher Spenderflächen und ein kleinflächiges Abschieben von Oberboden mit ein. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.09.05 Entbuschung / Entkusselung 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
12.01.06 Abschieben von Oberboden 
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12.04.05 Offenlegung von verfüllten Quellen und Kleingewässern 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 

5.1.2.13 HM-02-13, Traveniederung Heuerstubben 

HM-02-13, Traveniederung Heuerstubben  
Zielebene 1:  Offene L andschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Zwischen Kattenberg und Heuerstubben liegt eine etwa 42 Hektar große Niederungsfläche auf 
überwiegend von Gräben durchzogenen entwässertem Niedermoorboden. Am Rand der Niederung 
nahe vom Gut Heuerstubben gibt es Bereiche mit Mineralboden. Die Niederung ist von Gräben und 
einem begradigten Bach durchzogen der vom Gut kommt. Die Bachränder und einzelne 
Grabenränder weisen Baumreihen und Einzelgehölze auf, meist Weiden und Erlen. Die als Grünland 
genutzte Niederung ist offen und frei von Gehölzen. Die entwässerten Flächen werden überwiegend 
intensiv beweidet oder gemäht. Sie liegen größtenteils in der Gebietskulisse von Natura 2000. Nur an 
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der Trave im Westteil gibt es eine (neue) Stiftungsfläche außerhalb des Schutzgebiets. Die 
Grünlandvegetation der Niederungsflächen ist verarmt und nur kleinflächig mäßig artenreich 
ausgebildet. Reliktbestände von Feuchtgrünlandarten siedeln vereinzelt an Grabenrändern. Die 
Fläche entspricht der Teilfläche 16 des FFH-Managementplans. 

Ziel ist es, den offenen Charakter der Fläche zwischen dem Gut Heuerstubben und der Trave zu 
erhalten und Lebensräume mit überwiegend artenreichem Feuchtgrünland, einem Wiesenbach und 
aufgestauten Grabengewässern zu entwickeln. Dabei soll durch die Nutzung die Kurzrasigkeit der 
Flächen im Frühjahr sichergestellt werden. Der Niedermoorboden soll vernässt werden. Zielarten 
sind Kiebitz und Großer Brachvogel sowie nachrangig Wachtelkönig, Bekassine, Braunkehlchen, 
Moorforsch, Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. 

Die Fläche sollte von Mai bis Oktober/November beweidet und nachfolgend einer Pflegemahd 
unterzogen werden, um den Aufwuchs an Biomasse zu entfernen und die Kurzrasigkeit und 
Offenheit der Flächen sicherzustellen. Eine zu frühe Mahd verhindert den Bruterfolg von 
Bodenbrüten. Der Moorboden sollte durch die Unterbrechung von Drainagen und den Stau von 
Gräben vernässt werden und somit die Binnenentwässerung großflächig zurückgenommen werden. 
Der begradigte Wiesenbach von Gut Heuerstubben sollte renaturiert werden. Quellige Standorte am 
Hangfuß der Niederung sollten vernässt und ggf. vorhandene Drainagen aufgehoben werden. Die 
Pappelreihe an der Trave und neu aufkommende Gehölze können eingeschlagen werden, um den 
Offenlandcharakter zu erhalten bzw. zu fördern. Zäune sollten auf ein notwendiges Mindestmaß 
beschränkt werden und die Flächen großflächiger und zusammenhängend genutzt werden. Die 
angrenzende Trave sollte renaturiert und strukturreicher gestaltet werden. Wasserstandsanhebung 
und eigendynamische Veränderungen sind anzustreben, um den Boden großflächig zu vernässen 
und die Uferbereiche naturnäher zu entwickeln. Dabei sind Überflutungen der Niederung zuzulassen. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen sowie Artenschutzmaßnahmen z.B. für Offenlandvögel, 
Amphibien und Reptilien sowie für Insekten und Pflanzen des extensiven Feuchtgrünlands 
durchgeführt werden. An der Trave können Gewässermaßnahme z.B. für Fischotter, Fische und 
Muscheln durchgeführt werden. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.02 Nutzung als Mähweide 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.11.04 Beseitigung von Gehölzen 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.01.09 Quellregeneration  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.02 Auenrenaturierung  
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
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11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.07 Artenschutzmaßnahmen „Mollusken“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.04.05 Offenlegung von verfüllten Quellen und Kleingewässern 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.14 HM-02-14, Traveniederung Steinhorst 

HM-02-14, Traveniederung Steinhorst  
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Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Zwischen Steinhorst und Kattenberg liegt nordwestlich der Trave eine etwa 28,5 Hektar große 
Niederungsfläche auf überwiegend entwässertem und vererdetem Niedermoorboden. Die Fläche 
wird von einem Wanderweg, der zur Travebrücke nach Kattenberg führt, in zwei Teile gegliedert. Der 
Wanderweg begrenzt auch die Fläche bei Steinhorst und ist an das Wanderwegnetz angeschlossen. 
Die Niederung ist durch abgezäunte und stark vertiefte Gräben und Drainagen stark entwässert. 
Lokale Senken sind trocken und direkt an die Vorflut der Trave angeschlossen. Die beiden 
Teilflächen werden als Grünland genutzt und beweidet. Die Vegetation ist verarmt und nur 
kleinflächig mäßig artenreich ausgebildet. Teilweise kommen artenarme Ruderal- und 
Dominanzbestände vor. Insgesamt ist das Grünland durch Entwässerung und intensive Nutzung 
geprägt. Die Fläche entspricht den Teilflächen 9 und 10 des FFH-Managementplans mit gleichen 
Zielvorgaben. 

Ziel ist es, den halboffenen Charakter der vermoorten Niederung an der Trave zu erhalten und 
Lebensräume mit artenreichem Feuchtgrünland, Seggenrieden, nassen Senken und aufgestauten 
Gräben zu entwickeln. Dabei soll durch die Nutzung ein Mosaik aus Hoch- und Kurzrasigkeit der 
Fläche im Frühjahr sichergestellt werden. Der Niedermoorboden soll vernässt werden. Zielarten sind 
Wachtelkönig, Bekassine, Braunkehlchen sowie Moorforsch, Ringelnatter und Insekten des 
mesophilen Grünlands. Für die Trave selbst sind u.a. Fischotter, Eisvogel und Bachmuscheln als 
Leitarten zu nennen. 

Zur Wiederherstellung eines günstigen Vegetationsbestandes sollte die Weidenutzung zunächst 
intensiviert werden. Die Flächen sollten dann von Mai bis Oktober/November extensiv beweidet 
werden. Ggf. kann eine zusätzliche Pflegemahd ab August erfolgen. Der Moorboden sollte vernässt 
und die Binnenentwässerung zurückgenommen werden. Dazu können Drainagen auf den Flächen 
unterbrochen oder ein Graben sowie eventuell zwei vertiefte Vorfluter aufgestaut werden. Zäune 
sollten auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt werden. Aufkommende Gehölze können 
eingeschlagen und Weiden auf den Stock gesetzt werden. Die Trave sollte zusammen mit den 
beiden Seitenbächen (vertiefte Vorfluter) renaturiert und strukturreicher gestaltet werden. 
Wasserstandsanhebung und eigendynamische Veränderungen sind anzustreben, um die 
Uferbereiche naturnäher zu entwickeln. Dabei sind Überflutungen der Niederung zuzulassen, die 
dann als Retentionsraum fungiert. 

Die Lage am Wanderweg durch die Niederung und die Travebrücke bietet die Möglichkeit für 
weiterführende Besucherinformationen und ggf. eine Einrichtung zur Beobachtung des Gebiets. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen sowie Artenschutzmaßnahmen z.B. für Offenlandvögel, 
Amphibien und Reptilien sowie für Insekten und Pflanzen des extensiven Feuchtgrünlands 
durchgeführt werden. An der Trave können Gewässermaßnahme z.B. für Fischotter, Fische und 
Muscheln durchgeführt werden.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.09.05 Entbuschung / Entkusselung 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 



Zielkonzept 

GGV / Heiko Grell 2014 53 

04.02 Auenrenaturierung  
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
06.02 Besucherlenkung / Regelung der Freizeitnutzung 
06.02.06 Anlage von Beobachtungseinrichtungen / Aussichtspunkten / Hides 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.07 Artenschutzmaßnahmen „Mollusken“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.15 HM-02-15, Traveniederung Blomnath 

HM-02-15, Traveniederung Blomnath  
Zielebene 1:  Offene L andschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Am Südende des Gebiets liegt westlich der Trave eine etwa 34,7 Hektar große Niederungsfläche 
überwiegend auf vererdetem und entwässertem Niedermoorboden. Eine Wegtrasse führt von Norden 
her in die Niederung von wo aus die einzelnen von Gräben untergliederten Parzellen zugänglich 
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sind. An der Trave und am Rand der Niederung gibt es Baumreihen und Einzelgehölze, ansonsten 
ist die als Grünland genutzte Fläche offen und gehölzfrei. Die entwässerten Niedermoorflächen sind 
hochwüchsig und stark ruderalisiert. Die Vegetation ist verarmt und nur kleinflächig an den 
Grabenrändern mäßig artenreich ausgebildet. Die Fläche entspricht der Teilfläche 15 des FFH-
Managementplans. 

Ziel ist es, den offenen Charakter der Fläche zwischen der Weidelandschaft bei Blomnath und der 
Trave zu erhalten und Lebensräume mit überwiegend artenreichem Feuchtgrünland und 
aufgestauten Grabengewässern zu entwickeln. Dabei soll durch die Nutzung die Kurzrasigkeit der 
Flächen im Frühjahr sichergestellt werden. Der Niedermoorboden soll vernässt werden. Zielarten 
sind Kiebitz und Großer Brachvogel sowie nachrangig Wachtelkönig, Bekassine, Braunkehlchen, 
Moorforsch, Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. 

Die Fläche sollte von Mai bis Oktober/November beweidet und nachfolgend einer Pflegemahd 
unterzogen werden, um den Aufwuchs an Biomasse zu entfernen und die Kurzrasigkeit und 
Offenheit der Flächen sicherzustellen. Eine zu frühe Mahd verhindert den Bruterfolg von 
Bodenbrüten. Der Moorboden sollte durch die Unterbrechung von Drainagen und den Stau der 
zahlreichen Gräben vernässt werden, und somit die Binnenentwässerung großflächig 
zurückgenommen werden. Neu aufkommende Gehölze können eingeschlagen werden, um den 
Offenlandcharakter zu erhalten. Zäune sollten auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt werden 
und die Niederung möglichst zusammen mit den Hangflächen bei Blomnath genutzt werden. Die 
angrenzende Trave sollte renaturiert und strukturreicher gestaltet werden. Wasserstandsanhebung 
und eigendynamische Veränderungen sind anzustreben, um den Boden großflächig zu vernässen 
und die Uferbereiche naturnäher zu entwickeln. Dabei sind Überflutungen der Niederung zuzulassen. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen sowie Artenschutzmaßnahmen z.B. für Offenlandvögel, 
Amphibien und Reptilien sowie für Insekten und Pflanzen des extensiven Feuchtgrünlands 
durchgeführt werden. An der Trave können Gewässermaßnahme z.B. für Fischotter, Fische und 
Muscheln durchgeführt werden.  

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.01 Beweidung mit Rindern 
01.02.03.08 Angepasste Grünlandnutzung für Wiesenvögel 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.11.04 Beseitigung von Gehölzen 
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01 Erhaltung und Rückführung des natürlichen Wasserregimes 
04.01.02 Anlage / Entwicklung von Retentionsflächen 
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.02 Auenrenaturierung  
04.04 Gewässerrenaturierung 
04.04.08 Schaffung eines naturnahen Gewässerverlaufs 
04.04.09 Anhebung der Gewässersohle  
04.04.12 Eigendynamische Ausuferung, Verlagerung zulassen 
04.06.10 naturnahe Gewässerunterhaltung 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
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11.05 Artenschutzmaßnahmen „Fische / Rundmäuler“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.07 Artenschutzmaßnahmen „Mollusken“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.16 HM-02-16, Feldgehölz im Travetal 

HM-02-16, Feldgehölz im Travetal  
Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Standortgerechter Laubwald  

An der Hangkante zur Niederung östlich von Blomnath liegt ein etwa 1,0 Hektar großes Feldgehölz. 
Es stockt mit naturnaher Laubwaldbesiedlung mit viel Eiche auf einer sandigen Kuppe. Die Gehölze 
stehen dicht, so dass ein Kronenschluss gegeben ist. Im Unterwuchs sind überwiegend Arten 
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nährstoffarmer, saurer Wälder vorhanden. Vermutlich wurde das Gehölz früher als Niederwald 
genutzt. Es wurde bereits bei der Biotopkartierung des Landes in den 1980’er Jahren erfasst. Am 
Nordrand verläuft ein vertiefter Graben, der zu dem angrenzenden, jüngst renaturierten Wiesenbach 
führt. Das Feldgehölz ist durch die breite mit Gehölzen bestockte Hangkante am Travetal mit südlich 
gelegenen Waldstandorten vernetzt. Zudem besteht eine Nähe zu dem Waldstück bei Blomnath. 

Ziel ist es, den Waldstandort zu erhalten und die Gehölze naturnah zu entwickeln.  

Eine naturnahe Bestockung mit Eichen, Hainbuchen, Buchen und ggf. Eschen und Erlen soll 
gefördert werden. Ggf. vorhandene standortfremde Bäume können eingeschlagen werden. 
Strukturreiche, breitkronige und vielästige Bäume sowie alle Bäume mit möglichen Höhlen sind zu 
erhalten und ohne Nutzung altern zu lassen, um den Anteil an Alt- und Totholz zu erhöhen. Kleine 
Lichtungen sollen einer Selbstbestockung überlassen bleiben. Der Boden kann durch das 
Verschließen des Randgrabens am Nordrand etwas vernässt werden.  

Hauptzielgruppe des Feldgehölzes sind Fledermäuse und Wald- und Gehölzvögel sowie auch Tag- 
und Nachtgreife mit größeren Aktionsradien. Zudem dient das Gehölz als Winterlebensraum für 
Amphibien. Für diese Arten können gezielte Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes 
durchgeführt werden.  

Code SH 01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze 
02.03 Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.04 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten 
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.17 HM-02-17, Wald bei Blomnath 

HM-02-17, Wald bei Blomnath  
Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Standortgerechter Laubwald  

Bei Blomnath liegt ein etwa 2,2 Hektar großer naturnaher Laubwald nördlich einer kleinen 
vermoorten Niederung. Das Gehölz ist naturnah von Buchen bestockt. Es gibt einige Feuchtbereiche 
mit Erlen und temporären Waldtümpeln. Im Wald ist wenig Alt- und Totholz vorhanden. Der Bestand 
wird überwiegend von dicht stehenden gleichaltrigen Buchen geprägt. Lediglich am Rand ist mehr 
Altholz vorhanden. Der Unterwuchs wird von typischen Arten der mesophilen Buchenwälder geprägt. 

Ziel ist es, den Waldstandort zu erhalten und die Gehölze naturnah zu entwickeln.  

Eine naturnahe Bestockung mit Buchen und einzelnen Erlen, Eschen, Eichen und Hainbuchen soll 
gefördert werden. Ggf. vorhandene standortfremde Bäume können eingeschlagen werden. 
Strukturreiche, breitkronige und vielästige Bäume sowie alle Bäume mit möglichen Höhlen sind zu 
erhalten und ohne Nutzung altern zu lassen, um den Anteil an Alt- und Totholz zu erhöhen. Kleine 
Lichtungen sollen einer Selbstbestockung überlassen bleiben. Die Senken im Ostteil mit den 
Erlenbeständen können durch das Verschließen interner Gräben etwas vernässt werden.  

Hauptzielgruppe des Walds sind Fledermäuse und Wald- und Gehölzvögel sowie auch Tag- und 
Nachtgreife mit größeren Aktionsradien. Zudem dient der naturnahe Waldstandort als 
Winterlebensraum für Amphibien. Für diese Arten können gezielte Maßnahmen des Biotop- und 
Artenschutzes durchgeführt werden. Der Boden kann durch das Verschließen des Randgrabens oder 
ggf. weiterer Waldgräben etwas vernässt werden.  

Code SH 01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
02.02.01.03 Entnahme nicht standortgerechter / nicht heimischer Gehölze 
02.03 Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts 
02.04.01 Erhöhung des Altholzanteils 
02.04.02 Erhöhung des Totholzanteils 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
15.01 Ungestörte Entwicklung 
15.04 Zur Zeit keine Maßnahmen, Entwicklung beobachten  
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Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

5.1.2.18 HM-02-18, Weideland Blomnath 

HM-02-18, Weideland Blomnath  

Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Bei Blomnath liegt eine etwa 43 Hektar große sehr heterogene und strukturreiche Weidelandschaft 
oberhalb der Traveniederung. Die Fläche liegt dort außerhalb der Gebietskulisse von Natura 2000. 
Die Weidelandschaft umfasst überwiegend mineralische Hangflächen mit vielen lokalen Senken und 
Gewässern sowie eine durch einen Knick abgegrenzte vermoorte Niederungsfläche bei Blomnath. 
Eingeschlossen ist auch eine ehemalige Ackerfläche am Unterhang nahe des naturnahen 
Feldgehölzes. Die Fläche wird als Grünland genutzt und extensiv mit Pferden beweidet. Auf 
Mineralboden wurden in Senken zahlreiche Flachgewässer im Grünland restauriert oder neu 
angelegt. Diese sind meist struktur- und artenreich ausgebildet. Dort wurden bereits 
Artenschutzmaßnahmen durchgeführt z.B. für Apium repens und Luronium natans. Das angrenzende 
Weidegrünland weist großflächige Aspekte von mesophilem Grünland auf, kleine Teilflächen wie der 
ehemalige Acker sind aber noch durch die vorherige Nutzung verarmt. Auf einigen Kuppen und 
Hängen wachsen bereits kleine Dorngehölze auf der Fläche. Zudem gibt es einen 
landschaftsprägenden Einzelbaum und eine naturnah bestocke Geländeböschung an der Grenze zur 
vermoorten Niederung. In der Niedermoorsenke bei Blomnath sind Seggenriede und Sumpfflächen 
sowie ein großes Flachgewässer vorhanden. Ein Bach wurde entrohrt und renaturiert. 

Ziel ist es, den strukturreichen Landschaftscharakter zu erhalten und die Entwicklung von 
mesophilem, blütenreichem Grünland mit vielen Flachgewässern zu fördern. Dabei sollen 
hochwertige Komplexlebensräume im Grünland mit Gewässern, Uferfluren, Sümpfen, Seggenrieden, 



Zielkonzept 

GGV / Heiko Grell 2014 59 

und Pionierfluren weiter entwickelt werden. Zielarten sind Kranich, Bekassine, Braunkehlchen, 
Schwarzkehlchen, Neuntöter, Dorngrasmücke, Feldlerche, Wiesenpieper und andere Offenlandvögel 
wie ggf. die Sperbergrasmücke sowie Laubfrosch, Knoblauchkröte, Kammolch, Moorfrosch, 
Ringelnatter und Insekten des mesophilen Grünlands. 

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Grünlands kann die extensive Beweidung 
ganzjährig durchgeführt werden. Ggf. sollte eine ergänzende Pflegemahd erfolgen, um einen 
adäquaten Biomasseentzug auf den noch hochwüchsigen Teilflächen zu gewährleisten. Die Anlage 
vieler Gewässer ist bereits erfolgt. Diese können gelegentlich gepflegt und ggf. weitere Gewässer 
angelegt werden. Verrohrungen sind aufzuheben und mögliche Bäche zu renaturieren. Vor allem an 
sumpfigen und quelligen Standorten sind alte Entwässerungen zu unterbrechen. Alle Habitate sollten 
in die Weideflächen eingeschlossen sein. Zäune sind auf ein notwendiges Mindestmaß zu 
beschränken. Das Aufkommen von Gehölzen ist vom Grundsatz her erwünscht. Aufkommende 
Junggehölze und zu dicht stehende Büsche können eingeschlagen werden, wenn das Grünland zu 
stark zuwächst. Eine Weidenutzung zusammen mit der angrenzenden Niederung an der Trave ist 
anzustreben. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Gewässer, Quellstandorte, Pionierfluren und 
andere Habitate sowie Artenschutzmaßnahmen z.B. für Offenlandvögel, Amphibien und Reptilien 
sowie für Insekten und Pflanzen des extensiven Weidegrünlands durchgeführt werden. Das schließt 
auch eine Übertragung von Mahdgut artenreicher Spenderflächen und ein kleinflächiges Abschieben 
von Oberboden mit ein. 

Code SH 01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.02.03.07 Ganzjahresbeweidung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.09.05 Entbuschung / Entkusselung 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.10.04 Pflege von Knicks / Baumreihen  
01.11.05 Beseitigung von Zäunen 
04.01.09 Quellregeneration  
04.05 Pflege von Stillgewässern 
11.01 Artenschutzmaßnahmen „Säugetiere“ 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.06 Artenschutzmaßnahmen “Insekten“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 
12.01.04 Aufbringen von Mähgut anderer Flächen 
12.01.06 Abschieben von Oberboden 
12.04.05 Offenlegung von verfüllten Quellen und Kleingewässern 



Zielkonzept 

GGV / Heiko Grell 2014 60 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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1.1.1 Teilgebiet HM-03: Travetal bei Gnissau 

Teilgebiet HM-03: Travetal bei Gnissau 

Zwischen Travenhorst und Gnissau fließt die Obere Trave durch einen breiten vermoorten 
Talraum mit flachen Hängen zur Grundmoräne. Die Trave wurde in den 1930’er Jahren 
begradigt und stark vertieft, die angrenzende Niederung damit entwässert. Die 
Niedermoorflächen sind gesackt und oberflächig vererdet. Sie werden als Grünland genutzt 
und sind von zahlreichen Gräben voneinander getrennt. Zum Slep-Gebiet zählen zwei 
getrennte Flächen in der Niederung mit einer Größe von zusammen etwa 7,8 Hektar, die 
überwiegend als Grünland genutzt werden. Die Flächen wurden als Ökokonto angemeldet 
(Ök 29-1). 

Ziel ist es, den Vorgaben des Ökokontos zu folgen und den offenen Charakter der Niederung 
zu erhalten und artenreiche Lebensräume mit überwiegend Feuchtgrünland zu entwickeln. 
Dabei sollen die Niederungsstandorte durch randliche Gehölze gegen die Straßen und die 
Ackerlandschaft abgeschirmt werden.  

Zur Offenhaltung und Förderung der Arten des mesophilen Grünlands soll die Niederung 
durch Mahd oder Beweidung genutzt werden. Es soll überwiegend kurzrasige 
Feuchtgrünlandvegetation entstehen. Randlich können Kleingewässer angelegt und 
Gehölzgruppen angepflanzt werden. Die Binnenentwässerung der Niedermoorflächen sollte 
durch den Stau von Gräben und die Unterbrechung von Drainagen weiter zurückgenommen 
werden. Eine Renaturierung und eine großflächige Anhebung des Wasserstands an der 
Trave sind im Verbund mit den Nachbarflächen anzustreben. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Kleingewässer, Quellen und andere 
Habitate sowie Artenschutzmaßnahmen für Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, 
Insekten und Pflanzen durchgeführt werden.  

 
HM-03 Teilgebiet: HM-03: Travetal bei Gnissau 
Lok-Diff Lokale Differenzierung Zielebene 1 Zielebene 2 
HM-03-01 Steenkrütz O OF 
HM-03-02 Rote Kate H WL 
 

 
 

1.1.1.1 HM-03-01, Steenkrütz 

HM-03-01, Steenkrütz  
Zielebene 1:  Offene L andschaft  Zielebene 2:  Feuchtgrünland  

Bei Steenkrütz liegt eine schmale, etwa 5,2 Hektar große Grünlandparzelle. Sie reicht von der Straße 
im Osten bis zur Trave im Westen. Die Fläche wird als Mahdgrünland genutzt. Vermutlich findet eine 
Nachbeweidung statt. Der Ostteil der Fläche nahe der Straße liegt auf einem flachen mineralischen 
Hang. Der Westteil befindet sich auf Niedermoorboden, der durch mehrere Parzellengräben zum 
Hauptvorfluter im Westen entwässert wird. Das Niedermoor ist oberflächig stark vererdet. Die 
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Grünlandvegetation ist überwiegend arten- und strukturarm. Es handelt sich um Intensivgrünland auf 
Niedermoor und mineralischem Boden. Im Westteil gibt es feuchtere Bereiche mit 
Flutrasenbeständen und artenreichen Sumpfdotterblumenwiesen. Es handelt sich um gut entwickelte 
Reliktbestände mit zahlreichen typischen Feuchtgrünlandarten. Einzelne dieser Arten siedeln auch 
an den Grabenrändern. Die Fläche zählt zum Ökokonto 29-1 „Heidmoorniederung 1“ (Nordteil). 

Ziel ist es eine blüten- und artenreiche Feuchtgrünlandfläche zu entwickeln und von der Straße und 
den Hangflächen besser abzuschirmen. 

Die Vegetation soll durch eine angepasste extensive Nutzung als blüten- und artenreiche 
Grünlandfläche mit Feuchtgrünland, Seggen- und Binsenrieden entwickelt werden. Die 
Binnenentwässerung sollte soweit möglich eingeschränkt werden, um den Moorboden zu vernässen 
und die weitere Vererdung der Torfe möglichst zu unterbinden. Zur Straße hin sollten Gehölzgruppen 
neu angepflanzt werden. Im Übergang vom Mineralboden zum Niedermoorboden sollten zwei 
Flachgewässer angelegt werden. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für Gewässer, Quellstandorte, Gehölzgruppen und 
andere Habitate sowie Artenschutzmaßnahmen z.B. für Offenlandvögel, Amphibien und Reptilien 
sowie für Insekten und Pflanzen des extensiven Weidegrünlands durchgeführt werden.  

Code SH 01.01 Rücknahme der landwirtschaftlichen Nutzung 
01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.07.02 Schließen / Entfernen von Gräben 
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.10.01 Anlage von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.10.02 Pflege von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.10.04 Pflege von Knicks / Baumreihen  
04.01.10 Aufhebung von Drainagen / Flächenentwässerung 
04.03.02.01 Einbau von festen Stauen 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 
12.01.01.05 Anlage von Kleingewässern 



Maßnahmenkatalog 

GGV / Heiko Grell 2014 3 

 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 

 
 

1.1.1.2 HM-03-02, Rote Kate 

HM-03-01, Rote Kate  
Zielebene 1:  Halboffene L andschaft  Zielebene 2:  Standortgerechter Laubwald  

Am Südende der Traveniederung liegt nahe der B 232 eine etwa 2,6 Hektar große Stiftungsfläche. 
Sie umfasst einen Teil der Grünlandniederung an der begradigten Trave und eine brachgefallene 
Ackerfläche. Das Grünland der Niederung ist struktur- und artenarm, der dortige Niedermoorboden 
ist entwässert. Die strukturarme Ackerfläche wird von einer Ruderalflur bestanden und wird durch 
einen Knick von einem Feldweg abgegrenzt. Zur Straße hin ist die Niederung offen. Die Fläche „Rote 
Kate“ zählt zum Ökokonto 29-1 „Heidmoorniederung 1“ (Südteil). 

Ziel ist es, einen naturnah bestockten standortgerechten Laubwald am Rand der vernässten 
Niederung mit blüten- und artenreicher Grünlandvegetation an der Trave zu entwickeln. 

Die Gehölze sollen durch die Anpflanzung einzelner Gehölzinseln initiiert werden und dann der freien 
Sukzession zu naturnahen, lichten Laubgehölzen unterliegen. Es werden sich zunächst naturnahe 
Feldgehölze und langfristig Hochwälder ausbilden. Spezifische Schattarten können aus dem 
angrenzenden Knick einwandern. Die Grünlandvegetation soll durch eine angepasste extensive 
Nutzung als blüten- und artenreiche Grünlandfläche mit Feuchtgrünland, Seggen- und Binsenrieden 
entwickelt werden. Die Nutzung sollte möglichst zusammen mit Nachbarflächen großflächiger 
erfolgen. 

Es können gezielte Biotopschutzmaßnahmen für die Gehölzgruppen und Grünlandflächen sowie 
Artenschutzmaßnahmen z.B. für Offenlandvögel, Amphibien und Reptilien sowie für Insekten und 
Pflanzen des extensiven Weidegrünlands durchgeführt werden.  

Code SH 01.01 Rücknahme der landwirtschaftlichen Nutzung 
01.02 Naturverträgliche Grünlandnutzung / Grünlandextensivierung 
01.02.01 Mahd, einschl. Mähgutabfuhr 
01.02.03 Beweidung 
01.07.01 Schließen / Entfernen von Drainagen  
01.09.03 Beseitigung von Streuauflagen, Biomassenentzug 
01.10.01 Anlage von Baumgruppen, Einzelbäumen, Gebüschen 
01.10.04 Pflege von Knicks / Baumreihen  
02.01.04 Naturwald / Einstellung der Waldnutzung 
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02.03 Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts 
11.02 Artenschutzmaßnahmen „Vögel“ 
11.03 Artenschutzmaßnahmen „Reptilien“ 
11.04 Artenschutzmaßnahmen „Amphibien“ 
11.09.07 Artenschutzmaßnahmen „Pflanzen“ 

 
Fotos: a = best-of Auswahl, b = Bauwerke; c = alle Fotos des Teilgebiets 
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1.2 Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Arte ngilden 

Die angestrebten Ziele innerhalb des Plangebiets der „Heidmoorniederung“ werden nach 
Landschafts- und Biotoptypen unterteilt. Es werden jeweils Arten, Artengilden, Vegetations- 
und Lebensraumtypen zugeordnet.  
 

1.2.1 Offene Landschaft (O) 

Die breiten vermoorten Niederungen an der Oberen Trave sowie ihren Seitenarmen und 
Nebenbächen in der kuppigen Jungmoräne Ostholsteins sind großflächig offen, strukturarm 
und weisen weite Blickbezüge auf. Häufig sind die Bereiche von offenen intensiv genutzten 
Agrarflächen auf Mineralboden außerhalb des Slep-Gebiets umgeben. Etwa 164,3 Hektar 
(~48,3%) des Stiftungsgebiets werden aufgrund geringer Ausstattung an hohen Strukturen 
der offenen Landschaft (Zielebene 1) zugeordnet.  

Diese Flächen des Slep-Gebiets unterliegen bereits einer naturschutzfachlichen Entwicklung 
und unterscheiden sich von den angrenzenden Intensivflächen. Kleinflächig entspricht die 
vorhandene Vegetation der gewünschten Zielvegetation, es gibt jedoch deutliche Defizite 
insbesondere in der Struktur und der Qualität und der Besiedlung der Grünlandflächen mit 
spezifischen Pflanzen- und Tierarten.  

Die für das Ziel „Offene Landschaft“ vorgesehenen Flächen werden näher beschrieben und 
in zwei Untertypen geteilt (Zielebene 2).  

 

1.2.1.1 Feuchtgrünland (OF): 

Im Stiftungsgebiet „Heidmoorniederung“ werden etwa 154,8 Hektar (~45,5%) dem Projektziel 
„Feuchtgrünland“ im Offenland zugeordnet. Das ist damit ein prägender Haupttyp im Slep-
Gebiet. Es handelt sich um großräumige Niederungsflächen an der Trave überwiegend auf 
Niedermoor. Durch Begradigung der Trave und starke Entwässerungen in der gesamten 
Niederung ist der Boden gesackt, vererdet und gestört. Es gibt Übergänge von mineralischen 
Flächen zu Anmoor- und Niedermoortorfen. Die Grünlandflächen unterliegen in der Regel 
einer Weidenutzung, Teilflächen werden gemäht. Teilweise sind die Niederungsflächen 
großräumig an Weideflächen auf den mineralischen Randbereichen der Niederung 
angeschlossen.  

Ziel ist es, das offene Feucht- und Nassgrünland in der Heidmoorniederung zu erhalten und 
naturschutzfachlich hochwertig weiter zu entwickeln. Dabei sollten möglichst große und 
zusammenhängende Talräume offen gehalten und im Frühjahr eine Kurzrasigkeit der 
Vegetation sichergestellt werden. Auf den Standorten sollen Feuchtgrünlandarten, Seggen 
und Binsen sowie Pflanzen nährstoffarmer Sümpfe und mesophiler Standorte geeignete 
Siedlungsmöglichkeiten finden.  

Die Flächen könnten von Vogelarten des feuchten Offenlands wie z.B. Großer Brachvogel, 
Kiebitz, Bekassine, Braunkehlchen, Wachtelkönig und ggf. Rotschenkel besiedelt werden. 
Allgemein zählen Wiesen- und Offenlandvögel zu den Leitarten. Weißstorch und Kranich 
können als Nahrungsgäste regelmäßig auftreten. Arten wie Moorfrosch und Ringelnatter sind 
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potenzielle Besiedler. Alle Feuchtgrünlandflächen können von den lokal typischen Insekten 
wie Feuchtheuschrecken und Tagfaltern besiedelt werden. Die aufgestauten Gräben und 
überfluteten Wiesensenken werden von spezifischen Libellenarten besiedelt. Zielarten sind 
Pflanzenarten des mesophilen Feuchtgrünlands und kleinflächig der Kleinseggenriede und 
Quellstandorte. Als Leitarten sind Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-Hornklee, Sumpf-Dreizack, 
Teufelsabbiß, Sumpf-Veilchen hervorzuheben.  
 

1.2.1.2 Extensivgrünland mittlerer Standorte (OE): 

Extensivgrünland mittlerer Standorte im Offenland ist auf 9,5 Hektar (2,8%) vorgesehen. Es 
handelt sich damit um ein untergeordnetes Ziel für einige Flächen in der Niederung an der 
Glasau. Die Grünlandvegetation und die Ausstattung der weiteren Habitate entsprechen auf 
Teilflächen bereits den Zielen. Meist gibt es Defizite in der Qualität der Ausstattung der 
Bestände der verschiedenen Lebensräume. 

Ziel ist es, die vorhanden Grünlandflächen durch eine angepasste Weidenutzung offen zu 
halten und die weitere Entwicklung von mesophilem arten- und blütenreichem Grünland 
frischer bis trockener Standorte zu fördern. Das Aufkommen von Gehölzen oder anderer 
hoher Strukturen ist durch eine angepasste Weidenutzung zu vermeiden. Gehölze können 
ggf. eingeschlagen werden.  

Durch das Weidemanagement sollen Lebensräume für Wiesen- und Offenlandvogelarten wie 
Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper und Braunkehlchen gefördert werden. Die mesophilen 
Grünlandflächen sind Lebensraum blütenbesuchender Insekten und von Tagfaltern und 
Heuschrecken. Es können Quellstandorte vernässt, Senken angestaut und Kleingewässer 
angelegt werden. Die Gewässer sind als Lebensraum von Amphibien und Libellen sowie für 
Wasserpflanzen geeignet. Leitarten für eine mögliche Entwicklung sind der Laubfrosch, 
Kammolch, Moorfrosch, Knoblauchkröte, und allgemein Amphibien und Libellen sowie die 
Ringelnatter und Wasserpflanzen. Auf den Weideflächen sollen Pflanzenarten des 
mesophilen Grünlands und der Magerrasen gefördert werden.  

 
 

1.2.2 Halboffene Landschaft (H) 

Aufgrund der strukturellen Ausstattung einiger Abschnitte des Talraums an der Trave mit 
hohen Röhrichten, Baumreihen, Knicks und Gehölzgruppen oder prägenden Einzelbäumen 
sowie von Hängen oder einer kleinräumig reliefreichen Landschaft werden etwa 175,7 
Hektar (~51,7%) des Stiftungsgebiets an der Oberen Trave der „Halboffenen Landschaft“ 
(Zielebene 1) zugeordnet. Das schließt die Erhaltung und Entwicklung der dortigen Gehölze 
auf verschiedenen Standorten mit ein.  

Die vorhandene Vegetation ist großflächig gut ausgebildet und entspricht auf Teilflächen 
eher der Zielvegetation als in den Bereichen der „Offenen Landschaft“. Es gibt es jedoch 
auch Defizite insbesondere in der Qualität und der Besiedlung der Lebensräume des 
Grünlands und der Gewässer.  
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1.2.2.1 Feuchtgrünland (OF): 

Im Stiftungsgebiet „Heidmoorniederung“ werden etwa 77,20 Hektar (~22,7%) dem Projektziel 
„Feuchtgrünland“ im Halboffenland zugeordnet. Dieses Projektziel bezieht sich auf die 
strukturreichen beweidbaren Niederungsflächen an der Trave und ihrer Seitenbäche. Es gibt 
Übergänge von den mineralischen Randflächen zur Niederung mit den entwässerten und 
gesackten Niedermoortorfen. Die Grünlandflächen lagen teilweise brach oder wurden nur 
sporadisch genutzt. Sie unterliegen heute meist dem Konzept des Managementplans einer 
Weidenutzung, zumindest ist das vorgesehen. Teilweise findet zur Aushagerung eine 
Pflegemahd statt, die auch zusätzlich zur Beweidung durchgeführt werden kann. 

Ziel ist es, das mesophile strukturreiche Feucht- und Nassgrünland mit einem Mosaik aus 
hoch- und kurzrasigen Flächen zu erhalten und naturschutzfachlich weiter zu entwickeln. 
Dabei sollten möglichst alle Habitate, inklusive aufgestauter Gräben, Gehölze, Röhrichte und 
Senken in die Weidenutzung eingeschlossen werden.  

Auf den Standorten sollen Feuchtgrünlandarten, hochwüchsige, blütenreiche Stauden, 
Großseggen und Binsen sowie Pflanzen nährstoffarmer Sümpfe geeignete 
Siedlungsmöglichkeiten finden. Die Flächen könnten von Vogelarten wie z.B. Wachtelkönig, 
Bekassine, Braunkehlchen, Rebhuhn, Wachtel und weiteren Vögeln des strukturreichen 
Offenlands besiedelt werden. Kranich und Weißstorch können zumindest als Nahrungsgäste 
auftreten. Moorfrosch und Ringelnatter wären typische Arten der dortigen Gräben, Gewässer 
und Uferbereiche. Alle Feuchtgrünlandflächen können von den lokal typischen Insekten wie 
Feuchtheuschrecken und Tagfaltern besiedelt werden. Von den Pflanzen sind Kuckucks-
Lichtnelke, Sumpf-Dotterblume, Sumpf-Hornklee, Sumpf-Kratzdistel, Wald-Engelwurz, Kohl-
Kratzdistel, Mädesüß, Teufelsabbiß und Sumpf-Veilchen hervorzuheben.  

 
 

1.2.2.2 Extensivgrünland mittlerer Standorte (OE): 

Die Erhaltung und Entwicklung strukturreicher, mesophiler Grünlandbestände ist auf etwa 
73,3 Hektar (~21,6%) im Slep-Gebiet vorgesehen. Es handelt sich damit um den prägenden 
Typ für die Randbereiche der Niederung auf mineralischem Boden und umfasst die 
großflächigen extensiven Weidelandschaften bei Blomnath und am Kattenberg sowie bei 
Nesselteich. Die Flächen werden überwiegend extensiv mit Rindern oder Pferden beweidet 
und es wurden bereits Gewässer angelegt und Senken aufgestaut. Verrohrungen wurden 
aufgehoben und Drainagen unterbrochen. Die Vegetation entspricht in Ansätzen und auf 
Teilen der Weidelandflächen bereits der Zielvegetation. Es gibt insgesamt aber Defizite in 
der Besiedlung. Vorhanden sind Aspekte mit struktur-, arten- und blütenreichem, 
mesophilem Grünland, die Vegetation der Weideflächen ist überwiegend aber nur mäßig 
artenreich ausgebildet. Es gibt Weidegehölze, Kleingewässer, Feuchtgrünland, nasse 
Senken, Flutrasen, Seggenriede, Versumpfungsflächen und Quellbereiche. Teilflächen 
zeichnen sich durch randliche Gehölzstandorte, Knicks oder Baumreihen auf den Flächen 
aus. 

Ziel ist es, die Grünlandflächen zu erhalten und hochwertig mit verschiedenen Habitaten und 
standörtlichen Unterschieden zu entwickeln. Es soll struktur-, arten- und blütenreiches 
mesophiles Grünland feuchter bis trockener Standorte mit Feucht- und Uferfluren sowie 



Maßnahmenkatalog 

GGV / Heiko Grell 2014 8 

 

eingebetteten Kleinhabitaten wie Weidegehölzen, Kleingewässern und Quellen entstehen. 
Die Baumreihen, Knicks und Randgehölze sollen erhalten und naturnah entwickelt werden. 

Durch ein angepasstes Weidemanagement mit extensiver Rinderbeweidung sollen 
hochwertige Brut- und Nahrungslebensräume für Vogelarten und Fledermäuse sowie die 
Habitate für Amphibien, Reptilien und spezifische Insektenarten des mesophilen Grünlands, 
der Knicks und der Gehölzsäume gefördert werden. Leit- und Zielarten sind u.a. 
Fledermäuse, Neuntöter, Dorngrasmücke, Goldammer, Feldlerche, Wiesenpieper, 
Braunkehlchen, Schwarzkehlchen und in dichten Dorngebüschen ggf. die Sperbergrasmücke 
sowie Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien als Nahrungsgäste. Unter den 
Amphibienarten sind Laubfrosch, Moorfrosch, Kammolch und als potenzielle Besiedler 
Knoblauchkröte und Rotbauchunke hervorzuheben. Ringelnatter und andere Reptilien sind 
ebenfalls Zielarten. Weitere Zielartengruppen sind Tagfalter, Heuschrecken und andere 
Insekten blütenreicher Grünland- und Magerstandorte, Libellen der Weiher, Pionier- und 
Kleingewässer. Neben typischen Pflanzen des mesophilen Grünlands und der Magerrasen 
sind Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Margerite, Acker-Witwenblume, Gemeiner Hornklee und 
Rundblättrige Glockenblume hervorzuheben. In Gewässern wurden die FFH-Arten 
Kriechender Sellerie und Froschkraut angesiedelt, die ebenfalls als Ziel- und Leitarten einer 
günstigen Entwicklung der Gewässer dienen. 
 
 

1.2.2.3 Röhricht/Ried (HR): 

Der Erhalt und die Entwicklung von Röhrichten und Rieden sind im Slep-Gebiet auf etwa 
16,8 Hektar (ca. 4,9%) vorgesehen. Es handelt damit eher um kleinere Bereiche der 
Niederung mit Überflutungen von Niederungsflächen durch die Trave (Polderfläche) und 
Flächen mit einer Sukzession zu hochwüchsigen Vegetationsbeständen.  

Ziel ist es, die versumpften Niedermoorflächen zu erhalten und weitere Flächen durch 
Grabenstaue zu vernässen. Die Entwicklung artenreicher, hochwüchsiger und blütenreicher 
Bestände soll gefördert werden. Die natürliche Sukzession kann durch Mahd und Beweidung 
gelenkt werden, um das Mosaik halboffener und strukturreicher Lebensräume zu fördern. 

Ziel- und Leitarten sind Neuntöter, Kranich, Rohrweihe und Tüpfelsumpfhuhn sowie weitere 
Brutvögel der Gewässer, Sümpfe und Röhrichte. Als Rasvögel können Enten, Gänse und 
Watvögel auftreten. Bei den Pflanzen sind Arten wie z.B. Sumpf-Hornklee, Sumpf-
Kratzdistel, Sumpf-Blutauge, Sumpf-Haarstrang, Wald-Engelwurz, Mädesüß, Blutweiderich, 
Gilbweiderich und Schnabel-Segge und weitere hochwüchsige Arten der Staudenfluren 
unterschiedlicher Standorte sowie der Binsen- und Seggenriede typische Leitarten der 
Entwicklung. 

 
 

1.2.2.4 Standortgerechter Laubwald (WL): 

Auf fünf kleineren Standorten mit zusammen 8,4 Hektar (2,5%) ist die Entwicklung von 
naturnahem standortgerechtem Laubwald vorgesehen. Die Standorte sind bereits bewaldet 



Maßnahmenkatalog 

GGV / Heiko Grell 2014 9 

 

und zum Teil naturnah mit Buchen, Eichen und Erlen bestockt. Nur eine Teilfläche bei „Rote 
Kate“ ist in dem dortigen Ökokonto für eine Neuwaldbildung vorgesehen.  

Ziel ist es, die kleinen Gehölz- und Waldstandorte langfristig zu naturnahen Laubwäldern mit 
hoher Qualität für die spezifischen Tier- und Pflanzenarten aufwachsen zu lassen. Langfristig 
sollten die Wälder mit viel Alt- und Totholz ohne weitere Nutzung aufwachsen. Zielarten sind 
Fledermäuse, Gehölz- und Waldvögel sowie Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien. 
Zudem werden die Waldstandorte als Überwinterungshabitat von Amphibien genutzt. 
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Tabelle 1: Ziele: Landschaftstyp, Biotoptypen / -LRT, Artengilden 
 
HN, Heidmoorniederung:  
Zielebene 1  
 

Zielebene 2  Ziele  
LRT / Biotoptypen 

Ziele  
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Offene 
Landschaft 

Feuchtgrünland Artenreiches, mesophiles Feuchtgrünland, 
Seggen- und binsenreiche Nasswiesen, 
Artenreiche Gräben und Staugräben  
Kleingewässer und Überflutungen 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen  
 

Fledermäuse Jagdreviere   
Großer Brachvogel, Kiebitz, Bekassine, Braunkehlchen, 
Wachtelkönig, ggf. Rotschenkel.  
Weißstorch und Kranich als Nahrungsgast, 
allgemein: Wiesen- und Offenlandvögel als Brutvögel 
Moorfrosch, Ringelnatter 
Arten des mesophilen Feuchtgrünlands 
Arten der Kleinseggenriede und Quellstandorte 
Z.B. Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-Hornklee, Sumpf-
Dreizack, Teufelsabbiß, Sumpf-Veilchen,  
Tagfalter und Heuschrecken des Feuchtgrünlands 
Blütenbesuchende Insekten 
Libellen der Gräben und Kleingewässer 

Offene 
Landschaft 

Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 
Artenreiches mesophiles Grünland 
Magerrasen, Pionierfluren. Kleingewässer 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen  
LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 
 

Fledermäuse  Jagdreviere   
Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, Braunkehlchen, 
Moorfrosch, Laubfrosch, Kammolch, Knoblauchkröte, 
Ringelnatter, allgemein Amphibien und Reptilien. 
Pflanzen des mesophilen Grünlands und der Magerrasen. 
Libellen der Kleingewässer,  
Blütenbesuchende Insekten, 
Tagfalter und Heuschrecken des mesophilen Grünlands 
 
 

Halboffene 
Landschaft 

Feuchtgrünland Artenreiches, mesophiles Feuchtgrünland, 
Seggen- und binsenreiche Nasswiesen, 
Artenreiche Gräben und Staugräben  

Fledermäuse Jagdreviere   
Wachtelkönig, Bekassine, Braunkehlchen, Rebhuhn, 
Wachtel, Weißstorch, Kranich als Nahrungsgast, 
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Zielebene 1  
 

Zielebene 2  Ziele  
LRT / Biotoptypen 

Ziele  
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

temporäre Wiesensenken und 
Überflutungen an Gräben und Trave 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen  
 

allgemein: Vögel des strukturreichen Offenlands als 
Brutvögel 
Moorfrosch, Ringelnatter 
Arten des mesophilen Feuchtgrünlands 
Arten der Binsen- und Großseggenriede  
Z.B. Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-Dotterblume, Sumpf-
Hornklee, Sumpf-Kratzdistel, Wald-Engelwurz, Kohl-
Kratzdistel, Mädesüß, Teufelsabbiß und Sumpf-Veilchen,  
Tagfalter und Heuschrecken des Feuchtgrünlands 
Blütenbesuchende Insekten 
Libellen der Gräben und Kleingewässer 

Halboffene 
Landschaft 

Extensivgrünland mittlerer 
Standorte 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 
Artenreiches mesophiles Grünland 
Magerrasen, Pionierfluren. Kleingewässer 
LRT 6510 Flachland-Mähwiesen  
LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
Magnopotamion oder Hydrocharition 
 

Fledermäuse  Jagdreviere   
Neuntöter, Feldlerche, Wiesenpieper, Braunkehlchen, 
Schwarzkehlchen, ggf. Sperbergrasmücke  
Moorfrosch, Laubfrosch, Kammolch, ggf. 
Knoblauchkröte und Rotbauchunke,  
Ringelnatter, allgemein Amphibien und Reptilien. 
Pflanzen des mesophilen Grünlands und der Magerrasen 
z.B. Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Margerite, Acker-
Witwenblume, Gemeiner Hornklee, Rundblättrige 
Glockenblume. 
Gewässerarten z.B. Kriechender Sellerie, Froschkraut 
Libellen der Kleingewässer, Blütenbesuchende Insekten, 
Tagfalter und Heuschrecken des mesophilen Grünlands 
 

Halboffene 
Landschaft 

Röhricht/Ried Uferröhrichte, naturnahe Ufer- und 
Verlandungsvegetation inklusive einzelner 
Ufergehölze, Binsen- und Seggenriede. 
Hochwüchsige Gras- und Staudenfluren. 

Fledermäuse  Jagdreviere   
Neuntöter, Kranich, Rohrweihe, Tüpfelsumpfhuhn,  
weitere Brutvögel der Gewässer, Sümpfe und Röhrichte. 
Rastvögel: Enten, Gänse und Watvögel. 
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Zielebene 1  
 

Zielebene 2  Ziele  
LRT / Biotoptypen 

Ziele  
Artenschutzrelevante und spezifische Arten / Artengilden 

Wasserpflanzen und Arten der Verlandungsbereiche 
Arten der Binsen-, Seggenriede und Staudenfluren 
z.B. Sumpf-Hornklee, Sumpf-Kratzdistel, Sumpf-Blutauge, 
Sumpf-Haarstrang, Wald-Engelwurz, Mädesüß, 
Blutweiderich, Gilbweiderich und Schnabel-Segge. 

Halboffene 
Landschaft 

Standortgerechter 
Laubwald 

Edellaubgehölze mit Eichen und Buchen. 
Teils mit Erlen und Eschen 
LRT 9110 Hainsimen-Buchenwald 
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald  

Fledermäuse  
Tag- und Nachtgreife mit großen Aktionsradien, 
Wald- und Gehölzvögel. 
Überwinterungshabitat für Amphibien. 
Pflanzen der Wälder und Gehölzsäume. 
Käfer und Pilze des Waldes. 

Natura 2000 LRT und Arten: fett gedruckt  
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1.3 Ziele Ökosystemdienstleistungen 

Die angestrebten Ökosystemdienstleistungen des Plangebiets sind in Tabelle 2 differenziert 
nach den Landschaftstypen, dargestellt. 

1.3.1 Versorgungsdienstleistungen (Holz, Landwirtschaft) 

Den Flächen der Stiftung Naturschutz des Gebiets kommt eine nachrangige Bedeutung für 
die Versorgung aus der Forstwirtschaft zu. Es gibt nur kleine naturnahe Waldparzellen bei 
Blomnath und bei Nesselteich sowie etliche Knicks und Baumreihen. Fremdgehölze wie 
Nadelbäume oder Pappel (an der Trave) können eingeschlagen und Knicks gepflegt werden. 
Der Holzeinschlag und das bei der Knickpflege anfallende Material kann z.B. als Brennholz 
verwendet werden. 

Erwerbsfischerei hat für das Gebiet keine Bedeutung und findet nicht statt.  

Landwirtschaftliche Produkte werden auf sehr großen Flächenanteilen in Form von 
Haustieren erzeugt. Es werden Rinder (teils Robustrinder) und Pferde gehalten und dabei 
hochwertiges Fleisch oder ggf. andere Tierprodukte wie Fell und Leder produziert. Auf 
Teilflächen wird hochwertiges Mahdgut oder Einstreu produziert. Gegebenenfalls könnte mit 
anderen Weidetieren auch Milch oder Wolle erzeugt werden. 
Auf allen beweideten Flächen des Gebiets werden die landwirtschaftlichen Produkte in hoher 
Güte ohne den Einsatz von Kunstdünger und Pflanzenschutzmitteln oder anderen Pestiziden 
produziert. 
 

1.3.2 Regulationsdienstleistungen (Klima, Wasserretention, etc.) 

Der Erhalt und die Förderung der ökologischen Integrität wirken sich auf die Indikatoren der 
Regulationsdienstleistungen im gesamten Stiftungsgebiet der „Heidmoorniederung“ an der 
Trave und angrenzender Seitenbäche positiv aus. Hervorzuheben sind Wasserrückhaltung 
und Wasserreinigung sowie die Nährstoffregulierung im Tal der Oberen Trave und einiger 
Seiten- und Nebenbäche.  
Durch die Vernässung von Niederungsflächen mit Anmoor- und Niedermoortorfen wird dort 
die weitere Vererdung des Torfbodens herabgesetzt oder ganz unterbunden. Vernässte 
Moorflächen und renaturierte Senken sowie ungenutzte, aufwachsende Gehölze und 
Röhrichte können als CO²-Senke fungieren. 

Flächen mit vermindertem Oberflächenabfluss können zu einer verbesserten lokalen Bildung 
von Grundwasser führen. Für die Grundwasserneubildung sind Flächen, auf denen weder 
Dünger noch Spritzmittel verwendet werden, von besonderer Bedeutung. 

Die vernässten Niedermoor- und Sumpfflächen, die extensiv genutzten Grünlandflächen 
sowie die Gehölze dienen zudem der lokalen Regulierung von Klima-, Luft- und 
Wasserverhältnissen. 

 

1.3.3 Kulturelle Dienstleistungen (Bildung, Naherholung, Inspiration) 

Das Gebiet weist insgesamt eine hohe Ästhetik durch ein naturnahes Relief am breiten Tal 
der Oberen Trave mit Seitentälern und extensiv genutzten Hangflächen auf. Vom Rand der 
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Talräume und hohen Kuppen wie z.B. dem Kattenberg ergeben sich weite Blickbezüge in die 
offene Niederungslandschaft der Trave. Den Sumpf- und Niederungsflächen sowie den 
extensiv beweideten strukturreichen Grünlandflächen der Stiftung Naturschutz kommt ein 
hoher ästhetischer und landschaftlicher Wert zu.  

Das Gebiet dient der Erhaltung und Weiterentwicklung der traditionellen Kulturlandschaft u.a. 
mit extensiv genutzten Weideflächen von den mineralischen Hängen bis in die vernässten 
Niederungsflächen entlang der Trave hinein. Kulturbiotope wie arten- und blütenreiches 
„Wertgrünland“ mit Gewässern und Weidegehölzen unterliegen einer gesonderten Pflege 
zum Erhalt dieser Kulturform. Die Erhaltung und Entwicklung von naturnahen Röhrichten, 
Sümpfen und Gewässern ist ebenfalls eine kulturelle Dienstleistung. Effekte von alten 
Meliorationsmaßnahmen wie der Begradigung der Trave und der anschließenden 
Renaturierung sowie der umfassenden Naturschutzmaßnahmen zur Entwicklung des 
Gebiets lassen sich im Gelände anhand der Lebensräume mit Weideflächen, aufgestauten 
Gräben und angelegten Gewässern aufzeigen. 

Das Gebiet ist touristisch gut erschlossen. Durch Feld- und Wanderwege, die teilweise als 
Fern- und Rundwanderwege ausgewiesen sind, ist das Gebiet erlebbar. An der 
Heidmoorniederung gibt es eine touristisch erschlossene Infrastruktur mit Park- und 
Rastmöglichkeiten sowie vielen Informationstafeln. Das Gebiet ist daher von regionaler 
Bedeutung für Erholungsnutzung und Tourismus. 
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Tabelle 2: Ziele - Ökosystemdienstleistungen 

Ziel  
Landschaftstyp 

Ziel  
Versorgungsdienstleistungen 

Ziel  
Regulationsdienstleistungen 

Ziel  
Kulturelle Dienstleistungen 

Offene 
Landschaft 

Feuchtgrünland ·  Produktion hochwertiger 
Nahrungsmittel (Fleisch und 
Tierprodukte), bzw. 
hochwertigen Mahdguts 

·  Lokale Klimaregulierung 

·  Grundwasserneubildung 

·  Luftqualitätsregulierung 

·  Erosionsregulierung 

·  Nährstoffregulierung 

·  Wasserreinigung 

·  Wasserrückhaltung 

·  CO²-Senke  

·   

·  Landschaftsästhetik und 
Inspiration: 
Hoch durch natürliches Relief 
und weite unverbaute 
Blickbezüge in die vernässte 
und renaturierte 
Niederungslandschaft an der 
Trave und einiger Nebenbäche. 

·  Erholung und Tourismus: 
Das Gebiet ist an ein Netz von 
Wanderwegen angeschlossen. 
Es gibt Rastmöglichkeiten sowie 
Besucherinformationen.  

·  Bildung: 
Erfahrung von nachhaltiger 
Landwirtschaft und alternativer 
Landnutzung durch extensive 
Weidelandschaften sowie von 
Naturschutz- und 
Renaturierungsmaßnahmen, 
(Beweidung, Vernässung und 
Flussrenaturierung). 

·  Intrinsischer Wert der 
Biodiversität: 
Vorkommen 
standortspezifischer, teils 
gefährdeter Tier- und 
Pflanzenarten der 

Offene 
Landschaft 

Extensivgrünland 
mittlerer Standorte 

Halboffene 
Landschaft 

Feuchtgrünland 

Halboffene 
Landschaft 

Extensivgrünland 
mittlerer Standorte 

Halboffene 
Landschaft 

Röhricht/Ried ·  keine 

Halboffene 
Landschaft 

Standortgerechter 
Laubwald 

·  Holz in der Umbauphase 
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Flusstalniederung, der 
Niedermoore und des 
mesophilen „Wertgrünlands“ 
nasser bis trockener Standorte. 
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2 Maßnahmenkatalog 

Die Maßnahmen wurden bereits in Kapitel 5. abgehandelt und es wurde zu jeder einzelnen 
Teilflächen ein Maßnamenkatalog erstellt. 
 
Tabelle 3: Maßnahmen 
Siehe Maßnahmenkatalog für jede einzelne Teilfäche. 
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3 Projektideen 

 

Die folgende Liste enthält einige Projektideen, die im Folgenden weiter ausgeführt und 
für das Gebiet der Heidmoorniederung lokal differenziert werden. 
1. Renaturierung der Trave und der Seitenbäche 
2. Schaffung von Retentionsräumen 
3. Förderung der lokal typischen Muscheln und FFH-Fischarten 
4. Artenschutzmaßnahmen für den Fischotter 
5. Gewässerneuanlagen für Amphibien  
6. Knoblauchkröte, Förderung der Ausbreitung und Neuansiedlung 
7. Rotbauchunke, Förderung der Ausbreitung und Neuansiedlung 
8. Förderung der Biodiversität im „Wertgrünland“ durch Mahdgutübertragung 
9. Artenschutzmaßnahmen für seltene und verschollene Pflanzenarten 
10. Rücknahme der Binnenentwässerung und Quellregeneration 
 

 
7.1 Renaturierung der Trave und der Seitenbäche 
Für die Trave inklusive der Seiten- und Nebenbäche der Niederung sollte ein Konzept zur 
Renaturierung der Fließgewässer erstellt werden. Dies sollte eine Anreicherung typischer 
Strukturen, eine Wasserstandsanhebung und die eigendynamische Entwicklung des Verlaufs 
und die Möglichkeit von Überflutungen im Talraum einschließen. Dabei ist neben der Trave 
auch ein Augenmerk auf die teiweise noch naturnahen Nebenbäche zu legen. 
 
7.2 Schaffung von Retentionsräumen 
An der Trave nördlich der Furt gibt es einen verwallten Überflutungspolder, der als 
Retentionsraum dient. Durch die Verwallung ist der Bereich dauerhaft nass und mit 
Röhrichten bestanden. Es sollten weitere Retentionsbereiche eventuell mit flachen 
Verwallungen versehen werden, die nur temporär und im Bedarfsfall Wasser zurückhalten. 
Diese wären nach Abfluss des Wassers wieder als Grünland zu beweiden. 
 
7.3 Förderung der lokal typischen Muscheln und FFH-Fischarten 
An der Trave ist Siedlungsraum von typischen Gewässerorganismen wie Muscheln und 
Fischen oder dem Eisvogel. Bachmuscheln und Fische wie Neunaugen und Steinbeißer 
können durch Strukturverbesserungen in der Trave gefördert werden.  
 
7.4 Artenschutzmaßnahmen für den Fischotter 
An der Trave kommen wieder Fischotter vor. Die Flächen der Heidmoorniederung sollten für 
gezielte Artenschutzmaßnahmen für den Fischotter zur Verfügung stehen und genutzt 
werden können. Ein Hilfsprojekt für den Fischotter muss dabei großräumig aufgestellt 
werden, es muss das Gewässer, die Auen und die Wanderstrecken berücksichtigen. Die 
Stiftungsflächen können dazu einen Betrag leisten. 
 
7.5 Gewässerneuanlagen für Amphibien 
Im Stiftungsgebiet leben verschiedene Amphibienarten, die auf jeweils geeignete Gewässer 
zum Laichen angewiesen sind. Es wurden auf den Weideflächen bereits etliche Gewässer 
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neu angelegt und bestehende Gewässer restauriert. Durch die Anlage weiterer 
Kleingewässer und die Verbesserung bestehender Tümpel und Weiher sowie den Stau vieler 
Gräben könnten im Gebiet die lokalen Bestände von Amphibien und gleichzeitig von 
Libellen, Wasserkäfern und Wasserpflanzen gefördert werden. An geeigneten Stellen im 
genutzten Grünland sollten die Maßnahmen weiter fortgesetzt werden. Dabei sind auch 
große und temporäre Überschwemmungen im Weideland von hoher Bedeutung. Häufig sind 
diese Senken über Drainagen an die Gräben angeschlossen. 
 
7.6 Knoblauchkröte, Förderung der Ausbreitung und Neuansiedlung 
Von der Knoblauchkröte gibt es Nachweise aus der direkten Umgebung des Gebiets. Aus 
den Gewässern in den Weidelandschaften an der Heidmoorniederung liegen aktuell keine 
Reproduktionsnachweise vor. Es besteht durch die vielen neu angelegten und verbesserten 
Gewässer insbesondere bei Blomnath, aber auch an anderen Stellen im Gebiet, inzwischen 
ein gutes Lebensraumpotenzial für die Art. Die Bestände der Knoblauchkröte sollten gezielt 
durch die externe Aufzucht von Larven und eine Wiederansiedlung gefördert werden. 
 
7.7 Rotbauchunke, Förderung der Ausbreitung und Neuansiedlung 
Die Rotbauchunke kommt in Ostholstein an verschiedenen Stellen mit reproduktiven 
Beständen vor, ist aber im Stiftungsgebiet der Heidmoorniederung bislang nicht 
nachgewiesen worden. Für die Rotbauchunke besteht in den strukturreichen extensiv 
genutzten Weidelandschaften mit einem ausreichenden Angebot an geeigneten Gewässern 
ein Besiedlungspotenzial, insbesondere bei Blomnath. Weitere potenzielle Laichgewässer 
können angelegt werden. Dazu können neben der Neuanlage geeigneter Laichgewässer 
auch große Senken aufgestaut werden. Die Rotbauchunke sollte durch eine gezielte 
Aufzucht lokaler Bestände z.B. bei Eutin oder Dannau gefördert und wieder an verschiedene 
Standorte in die Gewässer der Weidelandschaften ausgesetzt werden. Eine ökologische 
Einbindung und Vernetzung der Lebensräume und größerer Entwicklungsgebiete sind 
anzustreben. 
 
7.8 Förderung der Biodiversität im Grünland durch Mahdgutübertragung 
Viele Bestände der Grünlandflächen im Slep-Gebiet sind floristisch verarmt. Das gilt 
insbesondere für die Niederungsflächen, die entwässert sind und brach gefallen waren. 
Durch die extensive Beweidung verbessern sich zwar die standörtlichen Bedingungen, viele 
Arten haben aber Schwierigkeiten diese Standorte zu erreichen oder wieder zu besiedeln. 
Bei kleinen Restbeständen seltener Arten ist das Ausbreitungspotenzial nur gering.  
Es sollte daher überprüft werden, ob einige Grünlandflächen durch eine Mahdgutübertragung 
gezielt angereichert und damit die Arten des mesophilen Grünlands gefördert werden 
können. Dabei kann auch überprüft werden, ob eine Einbindung in das „Bio-Div“-Projekt der 
Stiftung Naturschutz sinnvoll ist.  
 
7.9 Artenschutzmaßnahmen für seltene und verschollene Pflanzenarten 
Die Auswertung der Landesdatenbank und historischer Daten hat ergeben, dass die Region 
an der Oberen Trave früher artenreicher besiedelt war. Durch die Naturschutzmaßnahmen 
hat sich die Qualität vieler Standorte wieder verbessert, so dass bei einigen Pflanzenarten 
eine Wiederbesiedlung möglich wäre. Es können gezielte Ansiedlungen seltener Arten mit 
geringer Verbreitung sowie von ehemals vorkommenden Arten aus Spenderbeständen in der 
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näheren Umgebung vorgenommen werden. Hervorzuheben sind Arten des mesophilen 
Grünlands, Arten nährstoffarmer Niedermoorstandorte und einige Gewässerarten. Für die 
FFH-Arten Kriechender Sellerie und Froschkraut wurden gezielte Artenschutzmaßnahmen 
bei Blomnath durchgeführt. Diese Maßnahmen könnten mit den gewonnen Erfahrungen 
weiter fortgeführt werden.  
 
7.10 Rücknahme der Binnenentwässerung und Quellregeneration 
Die Binnenentwässerung sollte im Weidegrünland in allen Senken der verschiedenen 
Teilflächen des Stiftungsgebiets minimiert werden. Dazu können Drainagen aufgehoben oder 
interne Gräben aufgestaut oder aber mit Überläufen versehen werden. Die begonnenen 
Maßnahmen sind konsequent weiter umzusetzen. Die Rücknahme der Binnenentwässerung 
sollte mit einer Regeneration von Quellstandorten einhergehen. Es gibt besonders an den 
Unterhängen kleinere Quellbereiche, die vermutlich weiter durch Gräben oder Rohre 
entwässert werden. Diese künstlichen Entwässerungen sollten gestoppt und die 
Quellbereiche in die extensive Weidenutzung eingebunden werden.  
 
 

4 Monitoring-Vorschläge 

Die Entwicklung folgender Arten und Lebensräume sollte im Rahmen des Monitoring 
verfolgt werden: 
·  Entwicklung der Offenland-, Gewässer, Sumpf- und Röhrichtvögel 

·  Entwicklung von spezifischen Pflanzenarten des extensiven Weidegrünlands 

·  Entwicklung der Bestände von Tagfaltern, Heuschrecken und Libellen  
·  Entwicklung von Amphibien- und Pflanzenarten in den angelegten Gewässern 

·  Entwicklung der Gewässerorganismen in der Trave nach Renaturierung 
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5 Zusammenfassung 

Für die Flächen der Stiftung Naturschutz im Stiftungsgebiet „Heidmoorniederung“ wurde ein 
Leitbild erstellt, das die naturräumlichen Potenziale der Flusstalniederung der Oberen Trave 
inklusive der Steinbäche und angrenzenden Flächen mit Grünlandnutzung, Sümpfen, 
Niedermoor- und Hochmoorflächen, die lokalen Gebietscharakteristika der Talräume sowie 
die recherchierten naturschutz-rechtlichen Vorgaben für das Stiftungsgebiet sowie den FFH-
Managementplan integriert.  

Für die überwiegend zusammenhängenden Flächen an der Oberen Trave wurden auf der 
Basis des abgestimmten Leitbilds Entwicklungsziele für Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer 
Lebensräume erarbeitet und entsprechende Maßnahmen zur Entwicklung der Bestände und 
der Teilflächen vorgeschlagen. 

Die Niederungsflächen an der Trave und der Seitenbäche sowie die Hangflächen der 
Stiftung Naturschutz unterliegen großflächig einer Entwicklung zu extensivem mesophilen 
Weidegrünland unterschiedlicher Standorte im Offenland sowie im Halboffenland. Das 
extensive Weideland ist in Ansätzen von struktur-, arten- und blütenreichem, mesophilen 
Grünland, Weidegebüschen, Knicks, nassen Senken und Kleingewässern sowie in der 
vermoorten Niederung von der Trave geprägt. Die offene bis halboffene Landschaftsstruktur 
des breiten Talraums mit den weiten Blickbezügen in die Niederung sollte erhalten werden. 
Das Grünland sollte überwiegend zu einem arten- und blütenreichen, mesophilem 
Weidegrünland auf unterschiedlichen Böden mit Magerrasen, Pionierfluren, Feucht- und 
Quellstandorten sowie Kleingewässern in hoher Qualität für zahlreiche lokal typische Tier- 
und Pflanzenarten entwickelt werden. Knicks und Feldgehölze und gehölzreiche 
Böschungskanten sollten erhalten werden. Die Niederung sollte deutlich stärker vernässt und 
die Trave durch Initialmaßnahmen einer (gelenkten) eigendynamischen Entwicklung 
überlassen bleiben. 

Es wurden Projektideen formuliert, insbesondere zur Förderung des struktur-, arten- und 
blütenreichen Grünlands unterschiedlicher Standorte, zur Förderung naturnaher, artenreicher 
Niedermoore und Sümpfe sowie zur Vernässung der Niederungsflächen. Weitere Vorschläge 
beziehen sich auf den Biotop- und Artenschutz, die auf den Flächen der Stiftung Naturschutz 
umsetzbar wären. Weiterhin wurden Vorschläge für ein Monitoring der Lebensräume und 
ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten unterbreitet. 

 

 
 

Anhang 

Karte 1: Naturschutz- und planungsrechtliche Kulisse 
Karte 2: Bestand – Biotoptypen / Lebensraumtypen 
Karte 3: Zielkonzept / Maßnahmenvorschläge 
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SLEP-Zielebenen mit Erläuterungen 
Stand 15.11.2018 

 

Um das �.�D�S�L�W�H�O�� ���� �Ä�=�L�H�O�N�R�Q�]�H�S�W�³�� besser verstehen zu können, werden die SLEP-Zielebenen 
nachfolgend näher erläutert. 

Die Zielebenen bilden das Entwicklungsziel für den betrachteten Landschaftsausschnitt ab. Während die 
Zielebene 1  das Entwicklungsziel für einen größeren, zusammenhängenden Landschaftsausschnitt an-
gibt, werden in der Zielebene 2  nur Flächen zusammengefasst, die einen konkreten, in sich homogenen 
Landschaftsausschnitt verkörpern. Damit können sich in der Zielebene 1 ein bis mehrere Landschafts-
ausschnitte mit der gleichen oder mit verschiedenen Zielen der Zielebene 2 befinden. 

Die Zielebenen 1 und 2 können voneinander entkoppelt verwendet werden. Bei der Zuordnung der Ziel-
ebene 1 entscheidet der erlebbare Landschaftseindruck am Ort unter Berücksichtigung umgebender, ggf. 
nicht von der Stiftung Naturschutz verwalteter Flächen. Somit wird z.B. ein kleines Waldstück, Zielebene 
�����Ä�%�X�F�K�H�Q�Z�D�O�G�³�����L�Q���H�L�Q�H�U���Y�R�Q���*�U�•�Q�O�D�Q�G���X�Q�G���.�Q�L�F�N�V���G�R�P�L�Q�L�H�U�W�H�Q���8�P�J�H�E�X�Q�J���L�Q���G�L�H���=�L�H�O�H�E�H�Q�H�������Ä�+�D�O�E�R�I�I�H�Q�H��
�/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�³�� �H�L�Q�J�H�R�U�G�Q�H�W���� �V�H�O�E�V�W�� �Z�H�Q�Q�� �H�V�� �V�L�F�K�� �E�H�L�� �G�H�Q�� �X�P�J�H�E�H�Q�G�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �Q�L�F�K�W�� �X�P�� �6�W�L�I�W�X�Q�J�V�O�D�Q�G��
handelt. 

Erst die lokale Differenzierung (Lok_Diff)  umfasst als kleinste Einheit jene in sich homogene Flächen, 
die sich durch gleiche Ziele und Maßnahmen von anderen abgrenzen lassen. Das bedeutet einerseits, 
dass räumlich getrennte Flächen der gleichen Lok_Diff zugeordnet werden, wenn sie sich hinsichtlich 
ihrer Ziele in Zielebene 1 und 2 sowie hinsichtlich ihrer Maßnahmen nicht unterscheiden, und 
andererseits, dass Flächen trotz gleicher Zielsetzung aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen  in mehrere 
Lok_Diffs unterteilt werden.  

Ein wichtiges Instrument sind ferner die Struktur-IDs , durch die sich die Lok-Diffs näher beschreiben 
lassen. Liegen z.B. im dem Buchenwald Kleingewässer oder kleine Offenflächen, wird dies durch die 
Strukturen �Ä�P�L�W���*�H�Z�l�V�V�H�U�³�� �R�G�H�U�� �Ä�O�L�F�K�W�H�U�� �:�D�O�G�³���E�H�V�F�K�U�L�H�E�H�Q�� Es lassen sich also einer Lok_Diff mehrere 
Struktur-IDs zuordnen. In diesem Fall sollte der Geltungsbereich der Strukturen im Text für weitere 
planerische Rückschlüsse erklärt werden. Eine Ausweisung solcher Bereiche als separate Lok_Diff ist 
nur dann sinnvoll, wenn dies mit einem planerischen Mehrwert einhergeht (Redundanz). Dies ist im 
Zweifel mit dem zuständigen Flächenmanager gemeinsam zu erörtern. 

Soweit nachfolgend Kürzel bei eindeutiger Zuordenbarkeit verwendet werden, entsprechen sie den 
Kürzeln des Biotoptypenschlüssels in der 4. Fassung (Stand: April 2018). 

Die Erläuterungen zu den Zielebenen wurden maßgeblic h im Auftrag der SNSH vom Planungsbüro 
PLANULA aus Hamburg erarbeitet. 
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Liste der Zielebenen 

Zielebene 1 Ziel_1  Thema Zielebene 2 Ziel_2 

Auenlandschaft A  Gewässer eutrophes naturnahes stilles Gewässer SE 

Binnendünen B    naturnahe Aue SN 

Gewässerlandschaft S    Naturnahes Fließgewässer SF 

Halboffene Landschaft H    
Oligo-bis mesothrophes naturnahes 
Gewässer SO 

Küstenlandschaft K    Röhricht/Ried SR 

Moorlandschaft M    Stauteich ST 

Ästuar E   Verlandungsbereich SV 

Offene Landschaft O  Küste | Düne Küstendünen KD 

Siedlungsbiotope Z    Lagune KL 

Wald-/Gehölzlandschaft W   Salzgrünland KG 

     Steilküste KK 

     Strand KS 

     Wanderdüne KW 

     rohbodenreiche Sanddüne RS 

   Heide Feuchtheide HE 

     Heide/Magerrasen  HM 

Struktur S_ID  Moor Moorwald MW 

   naturnahes Moor MN 

dichter Wald 1  Grünland Extensivgrünland mittlerer Standorte GR 

lichter Wald 2    Feuchtgrünland GF 

bewirtschafteter Wald 3    gehölzreiches Halboffenland GE 

beweideter Wald 4    Streuwiese GW 

bewaldet 5  

Gebüsch | 
Wald Auwald WA 

mit Gewässer 6    Buchenwald WB 

ohne Gewässer 7    Eichenwald WE 

gebüschreich 8    Feuchtgebüsch WF 

heide- und magerrasengeprägt 9    Hudewald WH 

mit Knicks 10    Kratt/Niederwald WK 

ohne Knicks 11    Laub-/Nadelmischwald WM 
Einzelbäume oder 
Baumgruppen 12    Schlucht- und Hangmischwald WT 
ohne Gehölze und hohe 
Strukturen 13    Standortgerechter Laubwald WL 

strukturreich 14    Sumpf-/Bruchwald WS 

mit Gräben und Grüppen 15  Sonstiges Kleingärten ZG 

mit offenen Bodenstellen 16    Naturschutzacker ZA 

     Sonstige Siedlungsflächen ZS 

     Streuobstwiese ZO 
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Zielebene 1: 

Auenlandschaft 
IdR �G�L�H�� �$�X�H�� �Y�R�Q�� �)�O�•�V�V�H�Q�� ���•�� ���� �P�� �*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H���� �X�Q�G�� �6�W�U�|�P�H�Q�����L�Q�N�O�����6�•�‰�Z�D�V�V�H�U-Tidebereiche der Elbe 
und Eider), Aue = abzulesen aus Bodenkarten (Auenböden) und der Geländemorphologie (Hangkanten), 
keine zwingende regelmäßige Überflutung des Standorts erforderlich. Für eine Zuordnung ist die Natur-
nähe und Realisierbarkeit von Maßnahmen entscheidend (z.B. bei nicht mehr benötigten Sommer-
deichen, die geschliffen werden könnten). Durch massive Landesschutzdeiche abgeschnittene (ehe-
malige) Auenbereiche, z.B. an Eider und Elbe, fallen nicht unter die Auenlandschaft (idR dann zur 
Offenen oder Halboffenen Landschaft gehörig). 

Binnendünen 

Durch Windeinfluss gebildete Sandaufhäufungen, einschließlich der Dünentäler, im Binnenland. 

Gewässerlandschaft 
Süßwasser, keine Lagunen/Strandseen. IdR ab 5 ha Wasserfläche oder im Komplex mehrerer Teiche 
�Y�R�Q���]�X�V�D�P�P�H�Q���•�������K�D���:�D�V�V�H�U�I�O�l�F�K�H�����D�X�F�K���6�H�H�X�I�H�U�����+�D�O�E�L�Q�V�H�O�Q�����D�Q�J�U�H�Q�]�H�Q�G�H���%�U�•�F�K�H���R�G�H�U���5�|�K�U�L�F�K�W�H������ 

Halboffene Landschaft 

Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Binnendünen und Küsten, in denen 
Gehölze das erlebbare Bild erkennbar prägen. Charakteristisch ist hier der kleinräumige Wechsel aus 
Offenland und Gehölzen bzw. Gehölzgruppen. Zur Beurteilung dient nicht eine einzelne Stiftungsfläche, 
sondern die erlebbare Landschaft am Standort. Typisch: z.B. Halboffene Weidelandschaft der 
�*�H�H�V�W���|�V�W�O�L�F�K�H�V���+�•�J�H�O�O�D�Q�G�������Ä�Z�L�O�G�H���:�H�L�G�H�Q�³�����%�D�X�H�U�Q�Z�D�O�G�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�H�Q�����.�Q�L�Fklandschaften. 

Küstenlandschaft 
Von der Meeresdynamik der Nord-/Ostsee und/oder Salz- oder Brackwasser beeinflusste Küstenbiotope 
(auch Küstendünen, Strandwälle, Kliffs, Höftländer, etc.)  ohne Süßwasser-Tidebereiche der Elbe und 
Eider (s. Auenlandschaft).  
 
Moorlandschaft 

Hoch- und Übergangsmoore (M), Voraussetzung: Organischer Boden (idR Hoch- und Anmoor), auch im 
Komplex mit weiteren Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB). Niedermoore sind idR einer 
anderen Ziellandschaft zuzuordnen. 

Ästuar 

Überwiegend ungenutzter, naturnaher Biotopkomplex der ins Meer mündenden Flüsse mit regelmäßigem 
Brackwasser- und an der Nordsee auch Tideeinfluss. Prägend ist eine enge Verzahnung des 
Wasserkörpers mit den Ufer- und Überschwemmungsbereichen inkl. Brackwasser-Röhrichte, Ufer-
staudenfluren, Priele, Watten, Pionierfluren, Salz- und Auengrünland, Auengebüsche sowie Auwälder 
(LRT 1130). Vor allem im Deichvorland. 

Offene Landschaft 
Von frei überschaubaren Flächen (Grünland, Sümpfe, Röhrichte, Heiden, Trockenrasen etc.) bestimmte 
Landschaft außerhalb der größeren Gewässer, Auen, Moore, Dünen und Küsten, in der Gehölze das 
erlebbare Bild nicht prägen, sondern der freie Blick das Bild bestimmt. Zur Beurteilung dient nicht eine 
einzelne Stiftungsfläche, sondern die erlebbare Landschaft am Standort. 

Typisch: z.B. Weidelandschaft und Wiesenvogel-Schutzgebiete der Marsch. 

Siedlungsbiotope 
Biotope im Siedlungsbereich (S). 

Wald-/Gehölzlandschaft 

Wälder und flächenhaft dichte Gebüsche, nicht in Mooren, nicht auf Binnendünen, nicht an Küsten sowie 
�Q�L�F�K�W���L�Q���$�X�H�Q���Y�R�Q���)�O�•�V�V�H�Q�����•�������P���*�H�Z�l�V�V�H�U�E�U�H�L�W�H�����X�Q�G���6�W�U�|�P�H�Q�� 
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Zielebene 2: 

Gewässer  

Eutrophes naturnahes stilles Gewässer 

Eutrophe Stillgewässer wie Weiher oder Seen (FSe)  (ohne wiederkehrende Kleingewässerstrukturen). 

Naturnahe Aue 

Naturnahe Biotope (Röhrichte, Gebüsche, Altarme, Kleingewässer, Feucht-/Nassgrünland, Sümpfe) in 
der Aue von Flüssen und Strömen (= alles was nicht Wald ist). 

Naturnahes Fließgewässer 

Bach (FB),Fluss (FF) und naturnahe lineare Gewässer (FL)  

Oligo- bis mesotrophes naturnahes Gewässer 

Oligotrophe Stillgewässer (FSo) und Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer (FSm, FSi). 

Röhricht/Ried 

Landröhrichte (NR) und Niedermoore, Sümpfe (NS) sowohl gehölzreiche als auch gehölzarme 
Ausprägungen. IdR ohne oder in Komplexen mit nur geringen Anteilen an landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. 

Stauteich 

Künstlich angestaute und ablassbare Stillgewässer, z.B. Fischteiche (FXt).  

Verlandungsbereich 

Großflächige Verlandungsbereiche, z.B. ausgedehnte Schilfgürtel an Seen. 

 

Küste | Düne 

Küstendünen 

Küstendünen (KD, KH) inkl. Dünentäler (KP, KM), ohne Wanderdüne (KDm). 

Lagune 

Strandsee (KSe), nur an der Ostsee. 

Salzgrünland 

Salzgrünland der Nordsee und Ostsee (KN, KO) sowie brackwasserbeeinflusstes Grünland (KG) 
außerhalb der Ästuare . 

Steilküste 

Fels- und Steilküste / Kliffs der Nord- und Ostsee (XKf, XKh, XKn, XKo). 

Strand 

Strände (KS) ohne Strandsee (KSe). 

Wanderdüne 

Wanderdüne- (KDm)  

Rohbodenreiche Sanddüne 
Binnendünen (TB,XB) 
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Heide 

Feuchtheide 

Feuchtheiden (TF) außerhalb oder allenfalls im Randbereich von Mooren, für deren Erhalt eine 
regelmäßige Nutzung erforderlich ist. 

Heide/Magerrasen 

Weithin offene Zwergstrauchheiden (TH), Trocken- und Magerrasen (TR) 

 

Moor 

Moorwald 

Birkenmoorwälder und andere torfmoosreiche baumbestandene Moorstadien (MW) LRT 91D0. 

Naturnahes Moor 

Hoch- und Übergangsmoore mit Moorheidestadien (MH), naturnahe Moorstadien (MS) sowie Moor-
Regenerationskomplexe (MR), ohne Moorwälder (MW), für deren Erhalt keine Nutzung erforderlich ist. Im 
Komplex können auch weitere Biotoptypen der Moorrandbereiche (z.B. NS, NR, WB, wiedervernässtes 
(Nieder-)Moorgrünland) in das naturnahe Moor miteinbezogen werden. 

 

Grünland 

Extensivgrünland mittlerer Standorte 

Weithin offenes, extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM)mit das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung ca. <30%. Bei 
gehölzreichen Ausprägungen ist der Eindruck, dass es landwirtschaftlich genutzte Flächen sind, noch 
deutlich wahrnehmbar. 

Feuchtgrünland 

Weithin offenes Artenreiches Feuchtgrünland (GF) und Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
allenfalls einzelnen, das Landschaftsbild nicht bestimmenden Gehölzen. 

Gehölzreiches Halboffenland 

Halboffenes, meist sehr extensiv genutztes Mesophiles Grünland trockener, frischer und mäßig feuchter 
Standorte (GM), Artenreiches Feuchtgrünland (GF), Seggen- und binsenreiches Nasswiesen (GN) mit 
das Landschaftsbild prägenden Gehölzen mit einer Deckung �•30%. Die Gehölze sind soweit prägend, 
dass man bei Grünland nicht mehr den Eindruck hat vor landwirtschaftlich genutzten Flächen zu stehen 
��� ���³�:�L�O�G�Q�L�V�³������metastabile Sukzessionsflächen, daher auch häufig eng verzahnt mit Ruderalfluren, 
Röhrichten oder Staudensümpfen. 

Streuwiese 

Durch einschürige, späte Mahd oder Mulchmahd geprägte Wiesen idR auf Niedermoorstandorten,  sowie 
unregelmäßig genutzte Flächen. 

 

Gebüsch | Wald 

Auwald 

Au- und Quellwald (WA, WQ), LRT 91E0/91F0 in der Aue von Bächen, Flüssen und Strömen. 
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Buchenwald 

Laubmischwald, idR Buche >50% in der ersten Baumschicht, LRT 9110/9120/9130. 

Eichenwald 

Laubmischwald, von Eichen geprägt/dominiert, inkl. Eichen-Kiefernwald (WLk), LRT 9160/9190. 

Feuchtgebüsch 

Flächenhafte Strauchbestände (idR Weiden) auf feuchten/nassen mineralischen Standorten außerhalb 
der Auen, Moore (M) und Binnendünen (TB). Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der 
vorgenannten Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Feuchtgebüsche als Zwischenziele im Zeitraum 
der Zielplanung jedoch möglich. 

Hudewald 

Durch ehemalige Weidenutzung geprägte, lichte und breitkronige Eichen- oder Buchenbestände  sowie 
Waldweide. 

Kratt/Niederwald 

Durch Niederwaldnutzung geprägte Wälder (.wn) bzw. Eichenkratt (WLt). 

Laub-/Nadelmischwald 

Laub-/Nadelmischwald mit Nadelholz >30% in der ersten Baumschicht (nur aus Artenschutzgründen, kein 
LRT), ohne Eichen-Kiefernwald. Langfristiges Ziel im Sinne des Leitbildes sollte einer der vorgenannten 
Wälder sein. Für einige Jahrzehnte sind Laub-/Nadelmischwälder als Zwischenziele im Zeitraum der 
Zielplanung jedoch möglich. 

Schlucht- und Hangmischwald 

Meist in Steillagen oder engen Schluchten gelegene Laubmischwälder (WMs), LRT 9180. 

Standortgerechter Laubwald 

Für alle Fälle vorgesehen, in denen derzeit keine oder standortfremde bzw. nicht heimische Gehölze 
stehen und aufgrund unklarer Standortverhältnisse nicht bestimmt werden kann, welcher der o.g. 
Waldtypen entstehen würde. Nicht vorgesehen, um heterogene Bestände aus den anderen Waldtypen 
zusammenzufassen. Lebensraumtypen, die aus Vorkartierungen und eigenen Erhebungen bereits 
Bestand sind, werden den entsprechenden Waldtypen zugeordnet. 

Sumpf-/Bruchwald 

Laubmischwald, von Schwarzerle/Esche/Moorbirke geprägt/dominiert, auf mineralischen (Sumpfwald) bis 
organischen (Bruchwald) Böden, nicht in Flussauen. 

 

Sonstiges 

Kleingärten 

Kleingartenanlage (SPk). 

Naturschutzacker 

Extensivacker (AAe) mit naturschutzgerechter Bewirtschaftung. 

Sonstige Siedlungsflächen 

Siedlungsbiotope (S) ohne Kleingartenanlage (SPk). 

Streuobstwiese 

Streuobstwiese (HO). 
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